
Wege zur Planung eines 
nachhaltigen Gewerbegebietes
Planungs- und Entscheidungshilfe für die Entwicklung  
von nachhaltigen und klimaresilienten Gewerbegebieten 



Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwen-
dung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.  
Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



03

Inhalt

1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04

2  Kriterien für die Entwicklung von nachhaltigen und  
klimaresilienten Gewerbegebieten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

3 Entwicklung nachhaltiger Gewerbegebiete  . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
3.1  Standortwahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
3.2 Entwicklung eines bestehenden Gewerbegebietes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
3.3 Erweiterung: Außenpotenzial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
3.4 Nachnutzung eines Gewerbe- oder Industrieareals  
 als nachhaltiges Gewerbegebiet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4  Neuplanung eines Industrie- oder Gewerbegebietes . . . . . . . . . . . . 22
4.1 Teilkonzept Städtebau.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
4.2 Teilkonzept Erschließung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3 Teilkonzept Bebauung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
4.4 Teilkonzept Verkehr und Mobilität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5 Teilkonzept Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6 Teilkonzept Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.7 Teilkonzept Landschaft und Grün  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.8 Teilkonzept Wasser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.9 Teilkonzept Nachhaltiges Wirtschaften / Soziale Qualität   . . . . . . . . . . . . . 34

5  Maßnahmen zur Entwicklung eines nachhaltigen,  
klimaresilienten Gewerbegebietes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   36

6  Berücksichtigung Nachhaltigkeit in der Bauleitplanung  . . . . . . . . . .  39
6.1 Bebauungsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.3 Städtebaulicher Vertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
 Anlage zu 6.1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
6.4 Links .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Impressum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Der Einfachheit halber werden hier Industrie- und Gewerbegebiete als „Gewerbegebiete“ bezeichnet.



04

1 Einführung

Die nachhaltige Entwicklung von Industrie- 
und Gewerbegebieten ruht auf den Grund-
sätzen der Ökologie, Ökonomie und dem 
Sozialem – sie ist ökologisch verträglich, sozial 
gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig. Der 
Definition zufolge

„… schaffen die Planung, der Bau und Betrieb 
eines nachhaltigen Gewerbegebietes eine 
Balance zwischen ökologischem, ökonomi-
schem und sozialem Nutzen des Standortes“.

Diese Kriterien werden häu-
fig noch nicht im Rahmen 
von Gewerbe- und Indust-
riegebieten gedacht. Des-
halb hat die Energieagentur 
Rheinland-Pfalz gemeinsam 
mit der Verbandsgemeinde 
Montabaur sich das Ziel ge-
setzt, rheinland-pfälzischen 

Kommunen eine Arbeitshilfe an die Hand zu 
geben, sofern sie sich entschließen in ihren 
Gewerbe- und Industriegebieten nachhaltige 
Aspekte in die Planungsphase einfließen zu 
lassen. 

Gewerbe- und Industriegebiete nehmen in 
Deutschland 6.244 qkm = 18,6 Prozent der Flä-
che ein (Bundesamt für Statistik, 31.12.2020). 
2019 zählte die Bundesregierung 62.074 Ge-
werbegebiete in Deutschland. An diesen Ge-
werbe-Standorten werden große Mengen an 
Energie und Ressourcen eingesetzt, um Pro-
dukte und Dienstleistungen zu erstellen. Es 
fließen Strom, Öl, Gas, Wasser, Rohstoffe und 
Produkte ins Gewerbegebiet und es entste-
hen – neben den gewünschten Produkten und 
Dienstleistungen – Abgase, Abfälle, Abwasser, 
Verkehr und in hohem Maße CO₂-Emissionen.

Die rechtlichen Grundlagen zur Berücksich-
tigung der Nachhaltigkeit bei Planung und 
Bau von Gewerbegebieten werden u. a. in 

§ 1 a Abs. 2 BauGB „Ergänzende Vorschrift
zum Umweltschutz in der Bauleitplanung“
formuliert, insbesondere durch die in Absatz 2
verankerte „Bodenschutzklausel“ und die in
Absatz 5 dargelegten Erfordernisse an den
„Klimaschutz“:

● (2) „Mit Grund und Boden soll sparsam
umgegangen werden; dabei sind zur Verrin-
gerung der zusätzlichen Inanspruchnahme
von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen,
Nachverdichtung und andere Maßnahmen
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maß zu
beschränken“.

● (5) „Den Erfordernissen des Klimaschut-
zes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch
solche, die der Anpassung an den Klimawan-
del dienen, Rechnung getragen werden“

Aufgabe für die nachhaltige Entwicklung eines 
Gewerbegebietes ist es daher, die bei Planung, 
Bau und Betrieb eines konventionellen Ge-
werbegebietes entstehenden Belastungen von 
Luft, Wasser und Böden deutlich zu reduzieren 
und dabei eine hohe Funktionalität, regionale 
Wertschöpfung und ein gesundes Umfeld her-
zustellen – gerade auch ein ‚grüner Standort‘ 
ist für Unternehmen und Fachkräfte attraktiv 
und sorgt für ein gutes Unternehmens-Image. 

Eine besondere Bedeutung kommt zunehmend 
den Auswirkungen der Klimaveränderung zu: 
Klimagase, Staub, Lärm, Abfall, Abwasser und 
Schadstoffe belasten die Umwelt. Als Folge 
entstehen Hitze, Sturm, Starkregen und Über-
schwemmungen, die auch in Industrie- und 
Gewerbegebieten große Schäden anrichten 
können. Die am 14. Juli 2021 entstandene 
Sturzflut im Ahrtal, bedingt durch einen ex-
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tremen Starkregen, zeigt die Anfälligkeit der 
Infrastruktur und die enormen Schäden, die 
es auch durch vorbeugende Maßnahmen zu 
verhindern gilt. 

Die zunehmende Erderwärmung führt gleich-
zeitig zu höheren Kosten für Kühlung, zu Pro-
duktionsausfällen, Lieferengpässen, überflute-
ten Produktionshallen, entwurzelten Bäumen, 
Gebäudeschäden und die Arbeit in überhitzten 
Hallen und Bürogebäuden zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und reduzierter Leistungs-
fähigkeit bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. 

Eines der wesentlichen Vorteile eines Gewer-
begebietes ist die Konzentration von Unter-
nehmen in einem abgegrenzten Raum. Die 
Ansprüche an Funktionalität des Standortes 
sind gleichartig und dadurch besteht ein hohes 
Potenzial für gemeinsame Nutzungen und 
Symbiosen. Der hohe Einsatz von Energie führt 
an den Gewerbestandorten zu einem hohen 
Anteil von Abwärme, die z. B. in einem unter-
nehmensübergreifenden Wärmenetz genutzt 
werden könnte. 

GE / IG Strom MWh / a Erdgas MWh / a t / CO₂ / a

1 38.882 108.750 60.377

2 75.504 149.690 98.122

3 20.314 11.960 17.593

4 343.420 286.006 329.360

5 23.446 31.333 21.205

6 12.300 11.400 10.566

7 13.724 5.294 19.017

8 499.286 55.986 258.000

Tabelle 1: Beispielhafte Energiebilanzen von Gewerbe- / Industriegebieten(Quelle: Zero Emission GmbH)

Energie- und Ressourcenströme  
Gewerbegebiet  
(Quelle: Zero Emission GmbH)



06

2  Kriterien für die Entwicklung von nachhaltigen 
und klimaresilienten Gewerbegebieten

Der Entwicklung von Nachhaltigkeit und Kli-
maresilienz in Industrie- und Gewerbegebieten 
beruht auf grundlegenden ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Kriterien.

Ökologische Kriterien
 ●  Größtmögliche Vermeidung von  

Eingriffen in Natur und Landschaft

 ● Minimierung des Flächenverbrauches

 ● Minimierung des Energieverbrauches

 ● Nachhaltiges Wassermanagement

 ● Reduktion der Gebiets-Emissionen

 ● Nachhaltiges Abfallkonzept

 ● Nachhaltige Verkehrsplanung

 ●  Baubiologische und kostensparende  
Bauplanung 

Ökonomische Kriterien
 ●  Effiziente und effektive Entwicklung  

der Fläche und der Bewirtschaftung

 ●  Bildung von Synergien zwischen den ange-
siedelten Unternehmen am Standort

 ●  Lebenszyklus-Analyse aller Produkte  
und Dienstleistungen am Standort

 ● Entwicklung lokaler Wertschöpfungsketten

 ●  Schaffung lokaler und regionaler  
ökonomischer Sekundäreffekte 

Soziale Kriterien
 ●  Beteiligung aller relevanter Personen-

gruppen am Entwicklungsprozess

 ●  Schaffung eines qualitätsvollen Umfeldes 
(Innen- und Außenqualität)

 ●  Entwicklung imagebildender Faktoren  
und Strategien nach innen und außen 

Grundsätzlich finden diese Kriterien Anwen-
dung bei der Entwicklung von neuen, nach-
haltigen Industrie- und Gewerbestandorten 
wie auch bei der Revitalisierung bestehender 
Standorte. Zur Prüfung der erfolgreichen 
Umsetzung dieser Kriterien sind Indikatoren 
heranzuziehen, die die Wirksamkeit der Maß-
nahmen definieren (s. Tabelle 2 Seite 7).

Diese Indikatoren gelten für alle Arten der 
nachhaltigen Gewerbegebiets-Entwicklung.
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Kriterium Indikator Ziel

Flächeninanspruchnahme Flächenbilanz Geringer Flächenverbrauch

Nutzung erneuerbarer 
Energien

Anteil an Energie aus  
regenerativen Quellen

Anteil von 100 Prozent

Klimawirkung Treibhausgasemissionen Klimaneutralität

Energiebilanz
Differenz zwischen Verbrauch  
und Erzeugung in den Sektoren 
Energie und Verkehr

Positive Energiebilanz

Raumbezug
Energieproduktion im Untersu-
chungsraum und Entfernung zwi-
schen Anlagen und Konsumenten

Dezentralität

Energieeffizienz
Verhältnis von erzieltem Nutzen 
und eingesetzter Energie

Hohe Energieeffizienz

Wertschöpfung
Gesamtheit der Leistungen einer 
Region und dem in der Region 
erzeugtem Nutzen

Regionale Wertschöpfung

Wirtschaftlichkeit
Verhältnis zwischen finanziellem 
Nutzen und Aufwand

Hoher Nutzen bei geringem 
Aufwand

Vernetzung
Anzahl der realisierten Schnitt-
stellen im GE zw. Wärme, Strom, 
Transport etc.

Sektorenkopplung

Verkehrsmittelwahl Modal Split
Reduktion MIV und Stärkung 
Umweltverbund

Symbiosen
Anzahl der kooperierenden 
Unternehmen im Gebiet

Verknüpfung der  
Unternehmen im GE

Beteiligung
Beteiligungsformate 
und Häufigkeit 

Regelmäßige Beteiligung 
aller relevanter Personen-
gruppen 

Qualität des Umfeldes
Image (Fluktuation, Beschwerde-
häufigkeit, Fachkräftegewinnung)

Hohe Attraktivität,  
geringe Abwanderung

Tabelle 2: Indikatoren (Quelle: Zero Emission GmbH)
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3 Entwicklung nachhaltiger Gewerbegebiete

Was ist zu beachten bei der Entwicklung von 
nachhaltigen Gewerbegebieten?

Die Entscheidung, ein nachhaltiges Gewerbe-
gebiet zu entwickeln, erfordert den konsequen-
ten Einbezug nachhaltiger Kriterien in allen 
Entwicklungsschritten des Gewerbestandortes 
– das beginnt bereits bei der Wahl des Stand-
ortes, der Planung, den Beteiligungsverfahren, 
der Vorbereitung der Fläche z. B. beim Schutz 
von bestehender Flora und Fauna, der Bebau-
ung, Versorgung mit Strom und Wärme, Was-
ser, der Abfallreduktion in der Bauphase, dem 
Betrieb der Gebäude und Infrastruktur bis hin 
zum Rückbau des Standortes. 

Damit eine überzeugende und konsistente, 
nachhaltige Entwicklung erfolgen kann, sollten 
alle am Prozess zu beteiligende Akteure gleich 
zu Beginn ermittelt und einbezogen werden. 
Gemeinsam formuliert dann die Gemeinde 
mit den Fachabteilungen, dem Klimaschutz-
management und der Politik (ggfs. unter 
Beteiligung von bereits angesiedelten Unter-
nehmen oder geplanter Neuansiedlungen) die 
Rahmenbedingungen und die für sie relevan-
ten nachhaltigen Kriterien und legt diese als 
Entwicklungsziele für das Gewerbegebiet fest. 
Die Umsetzung kann dann in städtebaulichen 
Entwicklungskonzepten oder rechtverbind-
lich in Bebauungsplänen bzw. privatrechtlich 
in späteren Kaufverträgen erfolgen. Das gilt 
sowohl für eine Neuentwicklung wie auch eine 
Entwicklung im Bestand. Der Beginn der Ent-
wicklung eines nachhaltigen Gewerbegebietes 
wird den Verlauf des Projektes entscheidend 
beeinflussen. Das zeigt sich bereits im Prozess 
der Standortwahl.

3.1  Standortwahl

Der wohl schwierigste Prozess ist die Wahl des 
Standortes und die Vorbereitung der Entschei-

dungen in Verwaltung, Politik und Öffentlich-
keit. Dabei unterscheiden sich die Vorgänge, je 
nachdem, ob es sich um eine Revitalisierung 
und Innenentwicklung eines bestehenden 
Gewerbestandortes, um eine Erweiterung, eine 
Nachnutzung eines Industrie- oder Gewerbe-
geländes oder um eine Neuentwicklung han-
delt. Die einzelnen Verfahrensschritte sind im 
Baurecht verankert, in diesem Handlungsleitfa-
den geht es um die Frage, an welcher Stelle des 
Verfahrens welche Maßnahmen berücksichtigt 
werden müssen, um ein konsistentes, nachhal-
tiges und klimaresilientes Gewerbegebiet zu 
entwickeln. 

Grundsätzlich müssen zuerst die Ziele formu-
liert werden. Im Normalfall will die Gemeinde 
für die bereits angesiedelten oder sich an-
siedelnden Unternehmen einen gut funkti-
onierenden Gewerbe-Standort bereitstellen 
und erhalten. Darüber hinaus möchte sie den 
Unternehmen helfen, die Klimaschutzziele 
(unternehmensbezogen und gemeindlich) 
zu erreichen, die Attraktivität des Standortes 
erhöhen, damit Unternehmen und Fachkräfte 
sich wohl fühlen und regionale Wertschöpfung 
und Zusammenarbeit herstellen. Die Höhe der 
anfallenden Gewerbesteuereinnahmen ent-
scheidet später mit über die Handlungsspiel-
räume der Gemeinde. Stehen den Gemeinden 
in bestehenden Gewerbegebieten keine weite-
ren Flächen zur Ansiedlung neuer Unterneh-
men zur Verfügung, sollten neue, nachhaltige 
Gewerbestandorte geschaffen werden.

Neben den klassischen Fragestellungen der 
Standortwahl zur Erschließung, Ver- und 
Entsorgung, Topografie, Verträglichkeit in 
arten- und naturschutzrechtlicher Sicht etc., 
kommen in Zeiten des Klimawandels nun wei-
tere Elemente hinzu, die einerseits die Störan-
fälligkeit von Gewerbe-Standorten herabsetzen 
(Extremwetterereignisse, Stromausfälle, Res-
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sourcenknappheit, infrastrukturelle Probleme, 
Preisvolativität) und andererseits die Ziele 
einer energie- und ressourcenschonenden, 
energieautarken und zirkulären Wirtschaftswei-
se unterstützen sollen.

Bestenfalls gehen beide Ziele miteinander 
einher: die Gewerbestandorte sollen klima-
resilienter, ressourcensparender, attraktiver 
werden und gleichzeitig Raum für neue Ansied-
lung oder Erweiterungen bieten. Meist stehen 
bereits Standorte im Fokus, die für eine nach-
haltige Entwicklung oder Neuplanung herange-
zogen werden sollen. 

Entscheidungsvorbereitung

Vor der Entscheidung, ob eine Bestands- oder 
Neuentwicklung vollzogen wird, sollten alle 
bestehenden Gewerbeflächen der Gemeinde 
einem ‚Erkundungsprozesses‘ unter Berück-
sichtigung der gesetzten Ziele unterzogen 
werden, um die Fläche mit dem besten Ent-
wicklungs-Potenzial zu finden. Dazu müssen 
die vorhandenen Flächen einer systematisier-
ten Betrachtung unterzogen werden, einer sog. 
„Helicopter-Analyse“, die folgende Parameter 
enthält:

● Art und Größe der Bestands-Gebiete

●  Anzahl der angesiedelten Unternehmen
(+ evtl. Branchen)

●  Festsetzungen des Bebauungsplanes bzgl.
GRZ und GFZ sowie energie- und umwelt-
relevante Festsetzungen (Anschluss- und
Benutzungszwang, Zulassung von PV-Anla-
gen, Gebäude- und Dachbegrünung, Stell-
platzverpflichtung, Bäume, Freiflächen)

●  Flächenkataster (Anteil der bebauten Flä-
che, Anteil der öffentlichen Fläche, Anteil
der Grünfläche, Anteil versiegelter Fläche,
Anteil der Dachflächen, Leerstand)

● Fläche PV- und Solaranlagen

●  Art der Regenwasserableitung /
Misch- oder Trennsystem

● ÖPNV-Anbindung

●  Jährlicher Stromverbrauch des Standortes
(Daten vom Netzbetreiber)

●  Jährlicher Gasverbrauch 
(Daten vom Energieversorger)

●  Jährlicher Wasserverbrauch 
und Abwasseraufkommen

● Jährliches Regenwasseraufkommen

●  Bekannte, umweltaffine Unternehmen
des Standortes

●  Bekannte, besondere Probleme
des Standortes

● Vorhandenes Management bzw. Netzwerk

Nach der Auswertung und Gegenüberstellung 
der Standortmerkmale der untersuchten Flä-
chen lässt sich unter Gewichtung der für die 
Gemeinde vorrangigen Parameter wie Revi-
talisierungspotenzial, Funktionalität, Erwei-
terungspotenzial, CO₂-Einsparung, Ressour-
cen-Einsparpotenzial, Attraktivität, Innovation, 
regionale Wertschöpfung oder Kreislaufwirt-
schaft die geeignete Fläche festlegen. Dabei ist 
nach ökologischen, ökonomischen und sozia-
len / gesellschaftlichen Gesichtspunkten eine 
bestehende Gewerbefläche einer Neuentwick-
lung vorzuziehen. 

Demzufolge ist eine kaskadenförmige Ent-
scheidungsfindung von Vorteil: 

●  Nachhaltige Entwicklung eines bestehen-
den Gewerbe- oder Industriegebietes

●  Nachhaltige Entwicklung einer Erweite-
rungsfläche eines bestehenden Gewerbe- 
oder Industriegebietes

●  Nachhaltige Entwicklung einer brachgefalle-
nen Industrie- oder Gewerbefläche

●  Nachhaltige Neuplanung eines Industrie- 
oder Gewerbegebietes
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Eine nachhaltige Entwicklung jeder der voran-
gehend genannten Gewerbegebietstypen setzt 
voraus, dass alle drei Elemente der Nachhal-
tigkeit – ökologisch, ökonomisch und sozial 
– eine gleichgewichtige, ausgewogene Entwick-
lung erfahren. 

Fazit:  Vorgehen Standortwahl „Gebietstyp“

 ● Formulierung der gemeindlichen Ziele

 ●  Erkundungsuntersuchung aller Gewerbege-
biete der Gemeinde

 ● Helicopter-Analyse

 ●  Gegenüberstellung und Auswertung der 
Standortmerkmale

 ●  Entscheidungsfindung (Kaskade) nach Ge-
werbegebiets-Typ

Entscheidungskaskade (Quelle: Zero Emission GmbH)

Nachhaltiges Gewerbegebiet

Neuplanung

Entwicklung eines bestehenden Gewerbegebietes

Entwicklung einer Erweiterungsfläche  
eines bestehenden Gewerbegebietes

Nachnutzung eines Gewerbeareals

ja nein

nein
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3.2 Entwicklung eines bestehenden 
Gewerbegebietes

Auswahl nach Priorität: Nach welchen Kriterien 
aber soll das richtige Gewerbegebiet für eine 
nachhaltige Entwicklung ausgesucht werden? 
Nachdem im Rahmen der Helicopter-Analyse 
die Bestandssituation der vorhandenen Ge-
werbegebiete untersucht wurden, liegen dafür 
Daten als Entscheidungsgrundlage vor:

Priorität Klima: Klimaresilienz und Klimaan-
passung haben in Gewerbegebieten eine hohe 
Priorität. Wichtige Parameter sind dabei die 
städtebaulichen Rahmenbedingungen wie Be-
bauung, Versiegelung, Straßenraum, Grün- und 
Freiflächen sowie der Energie- und Ressour-
cenverbrauch am Standort. Bei der Wahl eines 
für eine nachhaltige Entwicklung geeigneten 
Standortes sollten daher zuerst die klimarele-
vanten Daten der bei der Helicopter-Analyse 
betrachteten Daten der infrage kommenden 
Gewerbegebiete miteinander verglichen wer-
den, um das Gewerbegebiet mit dem höchs-
ten Klima-Potenzial zu finden. Hier zeigt sich 

schnell, welcher Standort besonders hohen 
Stromverbrauch hat, welches Gewerbegebiet 
große Mengen Gas zur Produktion benötigt, 
ob viel Wärme für alte Gebäude gebraucht wird 
oder ob Straßen und Gewerbehallen bei Star-
kregen regelmäßig Schaden nehmen. Aus den 
Daten lässt sich auch eine erste CO₂-Bilanz 
erstellen. Auch die Frage, ob das Gewerbege-
biet sich autark mit Strom und / oder Wärme 
versorgen könnte, kann unter Zuhilfenahme 
der Datenerhebung abgeschätzt werden. Eine 
exakte Berechnung muss durch ein Fachunter-
nehmen erfolgen. (siehe Tab. 3, Seite 12)

Falls die absoluten Zahlen für eine Entschei-
dungsfindung nicht reichen, können diese nor-
miert werden, z. B. indem der Stromverbrauch 
auf die Fläche pro m² bezogen oder die Anzahl 
der Betriebe betrachtet wird. Diese Methode 
kann auch für alle anderen Kriterien angewandt 
werden. Auch die Kosten, die die Unterneh-
men für Strom, Wärme, Wasser etc. aufwenden 
müssen, sind ein gutes Vergleichskriterium für 
die Auswahl des Gewerbegebietes.

Stakeholderbefragung (Quelle: Zero Emission GmbH)
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Kriterium GE 1 GE 2 GE 3

Stromverbrauch MWh/a 38.800 243.500 76.500

Wärmeverbrauch (Gas / Öl) … … …

Verkehrsaufkommen

CO₂-Emissionen

Alter der Gebäude / Ersterschließung

Wasserverbrauch

Regenwasseranfall

Abwasseraufkommen

Grünfläche

Versiegelte Fläche

Dachfläche

Leistung PV- und Solaranlagen

Tabelle 3: Beispielbewertung klimarelevanter Daten der bestehenden Gewerbegebiete (Quelle: Zero Emission GmbH)

Datengewinnung: Alle Entscheidungen müs-
sen auf einer soliden Datengrundlage getroffen 
und kommuniziert werden. Die Gewinnung der 
o. g. Daten ist zwar meist aufwendig, ist aber 
für den Entscheidungsprozess und die späte-
re Akzeptanz durch die bereits angesiedelten 

Unternehmen, Politik und Öffentlichkeit enorm 
wichtig. Die Datengewinnung kann durch die 
eigene Kommune erfolgen, aber auch externe 
Planungsbüros bieten solche Dienstleistungen 
an.
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Tabelle 4: Datengewinnung Priorität Klima (Quelle: Zero Emission GmbH)

Parameter Quelle

Stromverbrauch
Netzbetreiber > anonymisiert durch straßenweise 
Erhebung

Gas
Energieversorger > anonymisiert durch straßenweise 
Erhebung

Öl Schornsteinfeger

Verkehrsaufkommen
Zählung vor Ort, Rückgriff auf bestehende Ver-
kehrszählungen etc.

Alter der Gebäude/ Ersterschließung Begehung, Erschließung > bekannt

Wasserverbrauch
örtlicher Versorger > anonymisiert durch straßenwei-
se Erhebung

Regenwasseranfall
Dachfläche in m² x Niederschlagsmenge, Versiegelte 
Fläche in m² x Niederschlagsmenge

Abwasseraufkommen
Örtlicher Entsorger > anonymisiert durch straßenwei-
se Erhebung

Grünfläche öffentlich Geoportale, Baumkataster

Versiegelte Fläche Geoportale z. B. Raum+Monitor (ris.rlp.de)

Dachfläche für Solar Solarkataster

Priorität Flächenbedarf:  Sollen Flächen für 
die Ansiedlung von Unternehmen geschaffen 
werden, so lässt sich auch hier anhand der He-
likopter-Daten eine Übersicht erstellen, in wel-
chem Gewerbegebiet freie Flächen vorhanden 
sind, die sich für weitere Ansiedlungen oder 
Betriebs-Erweiterungen eignen würden. Im 
Rahmen des Flächenkatasters werden bebaute 
und unbebaute Flächen, Grünflächen, öffent-
liche und private Flächen untersucht und die 
Daten der jeweiligen Gewerbegebiete gegen-
übergestellt. Zusätzlich zeigt ein Leerstandska-
taster evtl. freie Immobilien, leere Ladenlokale 
oder Büroflächen mit der derzeitige Nutzung 
auf. (siehe Tab. 5, Seite 14)

Zu prüfen ist, ob die im B-Plan genehmigten 
Gebäudehöhen und -flächen bereits ausge-
schöpft sind – An- und Umbauten können ein 
beträchtliches Erweiterungspotenzial gene-
rieren. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes noch 
zeitgemäß sind oder ob sie vielleicht einer „na-
türlichen“ Innen-Erweiterung im Wege stehen 
– dann sollte auch an eine Überarbeitung des 
Bebauungsplanes gedacht werden.
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Parameter Quelle

Bebaute und unbebaute Flächen in m² Liegenschaftskarte

Öffentliche Fläche Liegenschaftskarte

Private Freiflächen Liegenschaftskarte

Grünfläche öffentlich und privat Geoportal, Baumkataster etc.

Festsetzung GRZ B-Plan

Festsetzung GFZ B-Plan

Überbaubare Fläche B-Plan

Baugrenze B-Plan

Höhe der Gebäude B-Plan bzw. „Rheinland-Pfalz in 3D“ (LVermGeo)

Leerstand / unbebaute Grundstücke
Begehung, Wirtschaftsförderung, Verbandsgemeinde 
/ Kreis, ‚Raum+Monitor‘ (ris.rlp.de)

Tabelle 5: Datengewinnung Priorität Flächenpotenzial (Quelle: Zero Emission GmbH)

Versiegelungsgrad  
Quelle: Gewerbegebiet Grünwinkel, 
Karlsruhe, Zero Emission GmbH

Gebäudehöhen 
Quelle: Gewerbegebiet Grünwinkel, 
Karlsruhe, Zero Emission GmbH
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Akteure eines Gewerbegebiets

(Quelle: Zero Emission GmbH)

Stakeholderanalyse: Fällt nach der Bewertung 
der Helicopter-Daten die Entscheidung auf 
ein bestehendes Gewerbegebiet, so sind die 
Akteure des jeweiligen Standortes zu ermitteln. 
Bestehen bereits Unternehmens-Netzwerke 
oder Projektgemeinschaften? Gab es in der 
Vergangenheit Zusammenkünfte der Unter-
nehmer? Gibt es eine Webseite des Standortes 

mit den Anschriften der Unternehmen? Verfügt 
die Wirtschaftsförderung über Adress-Listen? 
Können die Ordnungsämter Anschriften der 
Gewerbeanmeldungen bereitstellen? Meist 
sind sogar Unternehmen bekannt, die sich 
schon in der Vergangenheit zu umweltrelevan-
ten Themen positiv positioniert haben – diese 
sind vorab einzubeziehen.

Unternehmen

Eigentümer

Einwohner

Verbände

Kunden

Entsorger

Bildungseinrichtung

Versorger

Anwohner

Vereine

Religiöse  
Einrichtungen

Mitarbeiter Verwaltung

Politik
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Planungsschritte: Nachhaltige Entwicklung 
eines bestehenden Gewerbegebietes:

 ●  Auswahl des Gewerbegebietes (Größe, 
Alter, Branchen, etc.)

 ● Auswertung des Flächenkatasters: 

 a)  Angaben zum Bebauungsplan, zulässi-
ge Grundflächenzahl, Geschossigkeit, 
Baulinie 

b)  Kartierung öffentlicher Flächen: Straßen, 
Fahrrad- und Fußwege, Parkraum, Ver- 
und Entsorgungsflächen, öffentliche Ge-
bäude, Grünflächen, ÖPNV-Haltepunkte, 
Gewässer

c)  Kartierung privater Flächen: Bestandsge-
bäude, Nebengebäude, Bewegungsflä-
chen, Grünflächen, Parkraum

d) Erstellung Leerstandskataster

 ● Abgleich mit dem Altlastenkataster

 ●  Prüfung der bestehenden Bebauungspläne:

a) auf Erweiterungspotenzial

b)  auf bestehende klimarelevante und öko-
logische Festsetzungen

 ●  Einbezug der Fachabteilungen der Verwal-
tung (Wirtschaftsförderung, Umweltbehör-
de, Stadtplanung, Ver- und Entsorger, Han-
dels- und Handwerkskammer und Politik) 

 ●  Einbezug der Unternehmen am Standort 
im Rahmen einer Veranstaltung und / oder 
eines Planungsworkshops

 ●  Entwicklung eines nachhaltigen Rahmen-
planes / städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes mit 2-3 Varianten (Verwaltung 
oder externe Planer) auf der Grundlage der 
Kartierungen, der Ergebnisse des Unter-
nehmens-Workshops, der politischen und 
verwaltungsmäßigen Vorgaben sowie auf 
der Grundlage der Kriterien unter Punkt 2 
des Handlungsleitfadens 

Um eine nachhaltige Planung einzuleiten, soll 
der Rahmenplan (oder fachspezifische Einzel-
pläne) folgende Handlungsfelder berücksichti-
gen:

 ●  Städtebau (Fläche, Bebauung, Straßen, 
Rad- und Fußwege, Parkraum, Beleuchtung, 
Infrastruktur, Materialwahl) 

 ●  Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Re-
genwasser, Breitbandversorgung, Abfall)

 ●  Klimaresilienz und Klimaanpassung 
(Überflutungsflächen, Begrünung, Regen-
wasser-Versickerung (öffentlich + privat), 
Dach- und Fassadengrün, Durchlüftung, 
Verdunstungskühlung, Biotopvernetzung, 
energiesparende und insektenfreundliche 
Beleuchtung, Hecken statt Zäune, offene 
Wasserflächen

 ●  Mobilität (ÖPNV, Rad- und Fußwege, Mobi-
litäts-Hub, überdachte Wartehäuschen) 

 ●  Soziales (Versorgung mit Lebensmitteln, 
Restaurant, Kinderbetreuung, Grünflächen, 
Sportflächen)

 ●  Nachhaltiges Wirtschaften (Management, 
Symbiosen, regionale Wertschöpfung) 

Bedarf es für die Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen keinen Bebauungsplanänderun-
gen, kann aus dem Rahmenplan ein Maßnah-
menplan abgeleitet und die Machbarkeit unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Dimensionen 
geprüft werden. Der Maßnahmenplan wiede-
rum sollte mit allen Akteuren des Gewerbege-
bietes abgestimmt werden.
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Rechtliche Abstimmung:
 ▶  Sind Abweichungen im Bebauungsplan 
städtebaulich vertretbar oder führt die 
Durchführung des Bebauungsplanes zu 
einer nicht beabsichtigten Härte, so sind 
diese möglich.

 ▶  Gehen die geplanten Maßnahmen über die 
im Bebauungsplan möglichen Ausnahmen, 
Abweichungen oder Befreiungen hinaus 
(§ 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB: Voraussetzung für 
eine Befreiung ist, dass Gründe des Wohls 
der Allgemeinheit die Befreiung erfordern), 
bedarf es für die Umsetzungen einer Ände-
rung des Bebauungsplanes. 
Hier ist zu prüfen, ob z. B. ein Anschluss- 
und Benutzungszwang für die Strom- und 
Wärmeversorgung aufgehoben werden 
kann, sodass die Unternehmen ein eigenes 
Wärmenetz aus ihrer Abwärme, Solarther-
mie, PV o. ä. aufbauen können, anstatt 
z. B. zur Abnahme von Gas verpflichtet zu 
sein

 ▶  Gestaltungssatzung § 123 Absatz 1 Ziffern 
1,2, 3 und des Absatzes 3 Ziffer 2 der Lan-
desbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 
27.02.1974 (GVBl. S. 53) 

 ▶  Sanierungsgebiet Baugesetzbuch *) 
(BauGB) § 142 Sanierungssatzung

Hemmnisse und Hürden

Die größten Hemmnisse bei der Entwicklung 
eines bestehenden Gewerbegebietes entste-
hen bei der Datenerhebung sowie bei der 
Herstellung und dauerhaften Beteiligung der 
Unternehmen. Wenn eine vollständige Daten-
beschaffung unmöglich ist und deshalb eine 
objektive Bewertung aller Parameter nicht 
vorgenommen werden kann, kann mit der Kon-
zentration auf nur einen, vor allem den Unter-
nehmen wichtigen Punkt, begonnen werden. 

Beispiel „Low-hanging-fruits-Projekt“:  Durch 
die erhobenen Daten des Stromverbrauches 
des Gesamt-Standortes fällt auf, dass das 
Gewerbegebiet einen deutlich höheren Strom-
verbrauch (als die anderen, nach dem obigen 
Verfahren geprüften Gewerbegebiete) hat. Da 
derzeit der Stromverbrauch und damit die Kos-
tensituation der Betriebe eine bedeutende Rol-
le spielt, könnte dieser Parameter als schneller 
Einstieg in die nachhaltige Entwicklung gewählt 
werden. Mit der Frage, wie der Stromverbrauch 
gemeinsam gesenkt werden könnte, lässt sich 
ein „Low-hanging-fruits“-Projekt im Gewer-
begebiet starten, durch das schnelle Erfolge 
erzielt werden. 

Vorstellung der Datenlage / Gewerbegebietskonferenz (Quelle: Zero Emission GmbH)
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Vorgehen:

 ●  Zusammenkunft der Unternehmen zum 
Thema „Strom im Gewerbegebiet“ 

 ●  Vorstellung der erhobenen Daten zum 
Stromverbrauch des Gewerbegebietes  
inkl. Anwendungsbereiche der Stromnut-
zung, siehe Abbildung 7: Vorstellung der 
Datenlage / Gewerbegebietskonferenz

 ●  Information über Stromsparen  
in Unternehmen

 ●  Information über erneuerbare  
Energieversorgung

 ●  Information über Autarkie und  
Insellösung im GE

 ● Förderinformationen

 ●  Bildung einer Unternehmer-Arbeitsgruppe 
„Low-hanging-fruit Strom“

Mit diesem exemplarischen Vorgehen lassen 
sich gleich mehrere Hürden nehmen: Die Un-
ternehmen sind über die eigene Situation im 
GE informiert, sie erhalten lösungsorientiertes 
Wissen und merken schnell, dass durch Koope-
ration schnelle, kluge und kostenreduzierende 
Entscheidungen getroffen werden können. Das 
Vorgehen im Rahmen eines solchen Projektes 
bietet den Unternehmen die Möglichkeit, sich 
an einem für sie relevanten Projekt zu betei-
ligen, ohne dass damit eine institutionelle 
Bindung (bspw. Verein) eingegangen werden 
muss, was oft die zeitlichen Kapazitäten der 
Unternehmen übersteigt. Läuft das Projekt 
erfolgreich, so lernen sich die Unternehmen 
schnell kennen, vertrauen sich, kooperieren 
und lassen sich beim nächsten LHF-Projekt 
schneller auf neue Symbiosen zur nachhaltigen 
Entwicklung ein.

Fazit: Vorgehen Entwicklung eines bestehen-
den Gebietes

 ● Festlegung der Ziele und Prioritäten

 ● Stakeholderanalyse

 ● Ausführung der o. g. Planungsschritte 

 ●  „Low-hanging-fruits“-Projekt zum leichten 
Einstieg in die nachhaltige Entwicklung des 
Standortes

Beispiel Anwendungsbereiche Strom in einem exemplarischen Gewerbegebiet (Quelle: Zero Emission GmbH)
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3.3 Erweiterung: Außenpotenzial

Grundlage für die Erweiterung eines Gewerbe-
standortes ist einerseits der nachgewiesene Be-
darf an Gewerbeflächen und andererseits der 
Nachweis, dass keine Flächen im Gemeindege-
biet mehr dafür zur Verfügung stehen. Dazu ist 
es erforderlich, das Bestandsgebiet vorab einer 
Flächenanalyse zu unterziehen und zu prüfen, 
welches „innere“ Erweiterungspotenzial noch 
vorhanden ist: sind die festgelegten Bauflä-
chen und Gebäudehöhen ausgenutzt? Besteht 
Potenzial für Anbauten und Aufstockung? Gibt 
es nutzbare Freiflächen, die umgewandelt 
werden könnten? Könnten Flächen innerhalb 
der Unternehmerschaft getauscht oder geteilt 
werden? Könnten Bewegungs- oder Parkflächen 
reduziert werden? Könnte eine Überarbeitung 
des bestehenden Bebauungsplanes zusätzliche 
Flächen schaffen? Wäre eine Kooperation mit 
den Nachbargemeinden möglich?

Finden sich keine solche Flächen, so ist die 
Ausweisung einer, an das bestehende Gewer-
begebiet angrenzenden, unbebauten Fläche zu 
prüfen. Diese ist auf ihre Eignung, Umweltqua-
lität und Wertigkeit vorab zu prüfen, unter An-
wendung des Praxisleitfadens gemäß § 2 Abs. 5 
der Landesverordnung über die Kompensation 
von Eingriffen in Natur und Landschaft (Lan-
deskompensationsverordnung - LKompVO). 
Bei der Erweiterungsplanung empfiehlt sich vor 
Einleitung eines offiziellen Bauleitplanungsver-
fahrens i. d. R. auch die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie, in der erste planerische 
Hürden geklärt und aufgezeigt werden können 
(z. B. durch eine informelle Behörden- und 
TÖB-Beteiligung). Auch der Einbezug der Um-
weltverbände ist hilfreich, sodass mögliches 
Konfliktpotenzial frühzeitig aufgezeigt und 
diskutiert wird. Die Festlegung des Standortes 
erfolgt dann anhand der Ergebnisse der Wertig-
keitsprüfung, die allen Beteiligten offengelegt 
werden. Flächen hoher ökologischer Wertigkeit 
sollten von einer Gewerbebebauung ausge-
nommen werden.

Ergibt sich aus diesem Vorverfahren eine 
Priorität für eine Fläche, so ist die Öffentlich-
keit einzubeziehen. So kann in einem ersten 
Beteiligungsschritt, z. B. im Rahmen eines 
Workshops mit der Unternehmerschaft des 
Standortes, den bereits bekannten Flächenin-
teressenten, Bürgern, Politik, Verbänden und 
Vereinen, deren Prioritäten für die Planung 
erfragt werden. Dabei sollten den Beteiligten 
die ökologischen, ökonomischen und sozia-
len Kriterien für die nachhaltige Entwicklung 
als unverzichtbar präsentiert und darauf ge-
achtet werden, diese im Planungsworkshop 
einzuhalten. Das vermittelt Vertrauen in die 
Planungsabsicht und allgemeines Nachhaltig-
keitswissen. Auch eine begleitende Ausstel-
lung, Vorträge o. ä., beispielsweise über Nach-
haltigkeitsaspekte beim Bau und Betrieb eines 
Gewerbegebietes, unterstützen den Prozess. 
Aus diesem informellen Schritt können wichti-
ge Vorgaben in das zweistufige Regelverfahren 
mit der vorzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung übernommen werden. 

Die entwickelten Planungsideen fließen nach 
Prüfung in den „Städtebaulichen Wettbewerb“ 
oder „Nachhaltigen Rahmenplan“ ein. Klare 
Kommunikation nach innen und außen über 
die unverrückbare Absicht der Entwicklung 
eines „Nachhaltigen Gewerbegebietes“ muss 
oberste Priorität haben – halbherzige Planun-
gen können den Prozess behindern oder später 
zur generellen Ablehnung des Vorhabens 
führen. Der Rahmenplan sollte in mehreren Va-
rianten erarbeitet werden, sodass Abwägungen 
mit der Öffentlichkeit und Politik getroffen wer-
den können. Hier ist ein wichtiges Augenmerk 
auf die zeitliche Perspektive zu richten: die Pla-
nungsprozesse dauern in der Regel recht lange 
und sind oft mit den zeitlichen Vorstellungen 
von ansiedlungswilligen Unternehmen schwer 
vereinbar. 

Der große Vorteil der Erweiterung eines Ge-
werbestandortes liegt in einer Verknüpfung 
zwischen dem Bestandsgebiet und dem Erwei-
terungsgebiet, die nicht nur die funktionalen 
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Elemente, sondern auch die klimarelevanten 
und ökologischen Maßnahmen betreffen, 
sodass das bestehende Gewerbegebiet gleich-
zeitig eine nachhaltige Aufwertung erfährt. 
Dabei ist auch u. a. zu prüfen, ob die neue 
Erschließungsfläche z. B. für eine autarke Ener-
gieversorgung des Gesamtstandortes genutzt 
werden könnte.

Durch die Flächenausweitung und Bebauung 
können sich allerdings auch die klimatischen 
Verhältnisse im Bestandsgebiet zum Nach-
teil verändern. Deshalb muss ein besonderes 
Augenmerk auf die Durchlüftung der gesamten 
Fläche, den Regenwasser-Abfluss, die Bio-
top-Vernetzung und den Schutz vor Stürmen 
und Starkregen gelegt werden. Mit der neuen 
Erschließungsfläche bietet es sich ebenfalls an, 
fehlende Versickerungsflächen für das Regen-
wasser des bestehenden Gewerbegebietes auf 
der neuen Fläche bereitzustellen, Parkraum zu 
konzentrieren, Flächen für die Gemeinschaft 
z. B. ein Café, Kinderbetreuungseinrichtungen 
und grüne Erholungsräume zu realisieren. Die 

Ausgestaltung der Fläche im Einzelnen sowie 
ökologische Maßnahmen finden sich im Kapi-
tel „Neuplanung“.

Fazit: Vorgehen zur Erweiterung eines Gewer-
bestandortes

 ●  Untersuchung der Wertigkeit der infrage 
kommenden Flächen

 ●  Festlegung der Fläche anhand der gerings-
ten Wertigkeit

 ● Beteiligung der Akteure

 ● Planungsworkshop 

 ●  Erstellung Rahmenplan unter Einbezug der 
Bestandsfläche (Varianten)

Beteiligung der Unternehmen an der Erweiterung eines Gewerbestandortes (Quelle: Zero Emission GmbH)
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3.4 Nachnutzung eines Gewerbe- 
oder Industrieareals als nachhaltiges 
Gewerbegebiet

Ein stillgelegter Standort (Industrie, Gewerbe, 
Militär) bietet gute Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines nachhaltigen Gewerbege-
bietes. Da sich oftmals das Gelände in privater 
Hand befindet, sind die Verhandlungen mit 
dem Grundstückseigentümer der erste Schritt. 
Brachgefallene Gelände werden oft nicht wie-
der genutzt, da infrastrukturelle Probleme oder 
eine Altlastenproblematik vorliegen. Anderer-
seits ist bereits Planungsrecht vorhanden, Be-
standsgebäude existieren und die Infrastruktur 
bieten entsprechendes Potenzial.

Altlasten: Vorrangig ist hier die Prüfung, ob 
Altlasten auf der Fläche vorhanden sind. Soll-
ten dazu bereits Untersuchungen vorliegen, so 
können die Erkenntnisse in die Planung einflie-
ßen (Altlastkataster SGD Nord, Regionalstelle 
Bodenschutz). Bekannte Altlasten werden 
nachrichtlich im Flächennutzungsplan darge-
stellt. Sollten noch keine Altlastenuntersuchun-
gen vorliegen, aber ein Verdacht bestehen, so 
müssen diese nach den Vorgaben des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (BBodSchV) im Rah-
men einer Erkundungsuntersuchung durchge-
führt werden. Finden sich dabei Hinweise auf 
Altlasten, so sind Detailuntersuchungen durch 
Fachunternehmen erforderlich, deren Ergeb-
nisse notwendige Maßnahmen definieren. Ggf. 
sind auch bei entsprechenden Anhaltspunkten 
die Themen Archäologie, Bergwerksfelder, mili-
tärische Verdachtsflächen / Kampfmittelfunde 
zu berücksichtigen.

Erst nach der Umsetzung der evtl. notwendi-
gen Sanierungsmaßnahmen kann die Planung 
für das nachhaltige Gewerbegebiet beginnen. 
Die mit einer Rahmenplanung beauftragten 
Planer werden die evtl. noch bestehenden Auf-
lagen aus der Altlastenproblematik zur Grund-
lage ihrer Planung machen.

Vorhandenes nutzen: Oberste Priorität für die 
nachhaltige Entwicklung der Bestands-Fläche 
muss es sein, so viel der ehemaligen Aufbau-
ten und der Infrastruktur als möglich wieder zu 
nutzen. Das können Gebäude oder Teile davon, 
technische Anlagen oder auch Baumateriali-
en sein. Großflächige Versiegelungen sollten 
rückgebaut werden, Frei- und Grünflächen 
(ohne weitere Eingriffe) erhalten werden - nur 
so kann das sich oft über Jahrzehnte entwickel-
te Ökosystem geschützt werden. Wasserläufe 
oder alte Brunnen sollen erhalten bzw. renatu-
riert und in die Planungen einbezogen werden.

Die brachgefallene Fläche bietet aber auch 
die Möglichkeit, das Areal energieautark und 
regenerativ mit Energie zu versorgen, auch die 
Installation von PV-Anlagen auf Freiflächen ist 
grundsätzlich möglich (Ausführungen dazu im 
Kapitel „Neuplanung“). Da Brachflächen meist 
nicht in öffentlicher Hand sind, muss mit dem 
Flächeneigentümer oder Projektentwickler über 
die nachhaltige Entwicklung gesprochen und 
Konsens erzielt werden. In diesem Sinne kann 
der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages 
die notwendigen Vereinbarungen festlegen.

Fazit: Nachnutzung eines brachgefallenen 
Gewerbeareals

 ● Altlastenuntersuchung

 ● Vorhandenes nutzen

 ● Schutz von Flora und Fauna

 ●  Städtebaulicher Vertrag mit  
Projektentwickler
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4  Neuplanung eines Industrie- oder  
Gewerbegebietes

Soll ein neues Gewerbegebiet entwickelt wer-
den, so ist auch hier die Auswahl der Fläche 
entscheidend. Grundsätzlich sind die Flächen 
im Regionalplan bzw. Flächennutzungsplan 
meist bereits gesichert, sodass eine freie Wahl 
der Fläche nicht mehr vollumfänglich möglich 
ist. Befinden sich die Flächen in öffentlicher 
Hand oder sind die Eigentümer verkaufsbereit, 
so ist die Auswahl ebenfalls nach sorgfältiger 
Bestimmung der ökologischen Wertigkeit zu 
treffen (s. ‚Erweiterungsfläche‘).

Die Entwicklung einer Neuplanung trifft jedoch 
auch oft auf Widerstände in der Gemeinde, 
bei Anwohnern, Nachbargemeinden, Umwelt-
verbänden und Politik. Nach den gesetzlichen 
Vorgaben des §1a Abs. 2 des BauGB sind der 
Schutz von Natur und Landschaft und die 
Reduktion der Flächeninanspruchnahme vor-
geschrieben. Wesentliche Parameter sind der 
sparsame Umgang mit Grund und Boden und 
die Reduktion der Bodenversiegelung. 

§ 1 Abs 5 des BauGB definiert die Ziele des 
Umweltschutzes in der Bauleitplanung:

„Die Bauleitpläne (Flächennutzungsplan 
und Bebauungsplan) sollen eine nachhal-
tige städtebauliche Entwicklung, die die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozi-
algerechte Bodennutzung gewährleisten.  
 Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln, auch in Verantwortung 
für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln“.

Eine nachhaltige Entwicklung eines neuen 
Gewerbegebietes unter Einhaltung strenger 
Kriterien findet in Politik und Öffentlichkeit 
höhere Akzeptanz. Damit die Entwicklung 
eines neuen, nachhaltigen Gewerbegebietes im 
Einvernehmen mit der Öffentlichkeit und den 
Beteiligten vorgenommen werden kann, sind 
wichtige Schritte vor der Erstellung des Bebau-
ungsplanes etc. vorzunehmen.

Transparenz und frühzeitige Beteiligung

Die Entwicklung eines Gewerbegebietes voll-
zieht sich in mehreren Phasen: Planung, Um-
setzung, Betrieb sowie spätere Anpassung, Er-
neuerung oder Rückbau. Nach den genannten 
Kriterien der nachhaltigen Gewerbeflächenent-
wicklung ist die Fläche mit dem kleinstmögli-
chen Eingriff in Natur und Landschaft zu wäh-
len. Stehen mehrere Flächen zur Verfügung, so 
kann eine erste Einschätzung der Wertigkeiten 
der Fläche mit der Methode des ‚Praxisleitfa-
dens gemäß § 2 Abs. 5 der Landesverordnung 
über die Kompensation von Eingriffen in Natur 
und Landschaft (Landeskompensationsverord-
nung - LKompVO)‘ vorgenommen werden. Erst 
im späteren Verfahren wird die Umweltprüfung 
durchgeführt (SUP).

Auch bei der Neuplanung gilt es, die nachhalti-
ge Strategie gleichzeitig als Prozessqualität wie 
als Standortqualität festzulegen. Die Prozess-
qualität sollte dabei Evaluierungsschritten un-
terworfen werden, anhand derer geprüft wird, 
ob tatsächlich zu dem in der Gemeinde an-
sonsten durchgeführten Vorgehen Änderungen 
und Einsparungen bei der Projektvorbereitung 
und -entwicklung gelungen sind. 
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Um die Entwicklungsziele zu definieren, sollte 
ein städtebaulicher Rahmenplan nach nachhal-
tigen Kriterien erstellt werden.

Der städtebauliche Rahmenplan beinhaltet die 
Konzeption und Darstellung aller wesentlichen 
städtebaulichen Elemente einer nachhaltigen 
räumlichen Entwicklung, insbesondere in ihrer 
baulich-räumlichen, gestalterischen, funktio-
nalen, verkehrlichen und umweltökologischen 
Dimension.

Der Rahmenplan ist die geeignete, für Bürger 
verständliche planerische Grundlage, mit der 
eine öffentliche Unterrichtung und Erörterung 
bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
(§ 3 (1) BauGB) begleitend zum Bebauungs-
plan durchgeführt werden kann. Als informelles
Instrument zwischen den gesetzlich geregelten
Bauleitplanungsinstrumenten wie Flächennut-
zungsplan und Bebauungsplan ermöglicht er
eine frühzeitige Koordinierung der räumlichen
Nutzungsansprüche und den Belangen des
Umwelt- und Klimaschutzes, die gerade im
Planverfahren eines Gewerbegebietes eine stär-
kere Bedeutung erfahren.

Ein ökologischer Rahmenplan sollte enthalten:

●  Ein städtebauliches Konzept, das die
Einbindung in die bestehende Land-
schaftsstruktur, eine geringe Flächeninan-
spruchnahme mit effizienter Nutzung, den
Schutz der vorhandenen Biotope und die
kleinstmögliche Versiegelung der Flächen
berücksichtigt und die Nachbarschaft vor
gewerblichen Emissionen und vermehrtem
Verkehrsaufkommen schützt.

●  Ein ökologisches Erschließungskonzept,
das sich an den unterschiedlichen Nut-
zungsarten orientiert und so ausgerichtet
ist, dass dauerhaft eine konfliktfreie Nut-
zung aller Gruppen ermöglicht und gleich-
zeitig sich wandelnde Nutzungen berück-
sichtigt werden.

●  Ein ökologisches Bebauungs- und Ge-
bäudekonzept, das Umwelt- und Gesund-

heitsschutz, wirtschaftliche Belange sowie 
soziale Aspekte vereint. Dabei wird für die 
Lebenszyklusphasen der Gebäude eine Mi-
nimierung des Ressourcenverbrauches und 
der Umweltbelastungen angestrebt.

●  Ein alternatives Verkehrs- und Mobilitäts-
konzept, das die Umweltbelastungen des
durch die Besiedelung des Gebietes zusätz-
lich entstehenden Transport- und Mitarbei-
terverkehrs nachhaltig reduziert.

●  Ein nachhaltiges Energiekonzept, das den
Energieverbrauch reduziert, aktive und
passive Nutzung der Sonnenergie berück-
sichtigt sowie die 100-prozentige Nutzung
regenerativer Energieträger, die sich auf
natürliche Weise in menschlichen Zeitmaß-
stäben erneuern.

●  Ein Konzept zum Klimaschutz, das die
Wechselwirkungen zwischen Boden und
Bebauung, Emissionen und Ressourcenver-
brauch aufzeigt (evtl. Rückgriff auf vorhan-
dene „Klimaschutzkonzepte“).

●  Ein Landschafts- und Grünkonzept, das die
bestehenden Biotope erhält, die klimati-
schen Verhältnisse nicht verschlechtert und
Flora und Fauna schützt.

●  Ein nachhaltiges Wasserkonzept, das den
natürlichen Wasserkreislauf unterstützt,
den Trinkwasserbedarf reduziert, eine Ver-
schmutzung des Grundwassers verhindert,
das Regenwasser dem Grundwasser zuführt
und auftretende Hochwasserereignisse
reduziert.

●  Ein nachhaltiges Standort-Manage-
ment-Konzept, das eine Netzwerkbildung
unterstützt, Synergien und Kooperationen
zwischen den Unternehmen stiftet und
nachhaltige Dienstleistungen anbietet.

Nur wenn auf allen Handlungsebenen eine 
Optimierung von Planung, Umsetzung, Betrieb 
und Anpassung in Richtung Nachhaltigkeit 
erfolgt, können die negativen ökologischen 
Auswirkungen einer Neuansiedlung von Ge-
werbe abgemildert werden. Auch im informel-
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len Rahmenplan kann bereits darauf Einfluss 
genommen werden, was später im Bebauungs-
plan verbindlich festgelegt werden soll.

4.1 Teilkonzept Städtebau

Flächensparen und verantwortungsvoller 
Umgang mit der Ressource Fläche ist in Bezug 
auf Gewerbeflächen ein wichtiges Thema der 
Stadtentwicklung. Boden und Fläche sind nicht 
erneuerbare Ressourcen, die im Spannungsfeld 
wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftli-
cher Anforderung stehen. Dies wird vor allem 
in der Siedlungs- und Verkehrspolitik deutlich. 
In der Bundesrepublik hat seit dem Jahrtau-
sendwechsel die Flächeninanspruchnahme von 
seinerzeit über 100 ha / Tag kontinuierlich ab-
genommen. Derzeit werden jedoch bundesweit 
immer noch 60 ha Fläche pro Tag in Siedlungs- 
und Verkehrsfläche umgewandelt. Damit liegt 
der Zuwachs hoch über dem anvisierten Ziel 

von maximal 30 ha, das die Bundesregierung 
bereits 2020 erreichen wollte. Die immer wie-
der aufgeworfene Frage nach höchstmöglicher 
Verdichtung vs. geringer Versiegelung könnte 
z. B. durch Erhöhung der Baukörper oder Fun-
damente auf Stelzen beantwortet werden.

Die ökologischen, ökonomischen und sozia-
len Folgen der Flächeninanspruchnahme sind 
vielfältig und reichen von erhöhter Hochwas-
sergefahr über steigende Infrastrukturkosten 
bis hin zur Verminderung der THG (Treibhaus-
gas)-Bindungsfähigkeit der Böden. Die Länder, 
Städte und Gemeinden in Deutschland sind 
vor allem im Bereich der Bauleitplanung die 
Hauptakteure in dem Prozess des Flächenspa-
rens. Zur Erreichung festgelegter Mengen- und 
Qualitätsziele der Flächeninanspruchnahme 
können integrierte Handlungskonzepte regi-
onaler oder städtischer Flächenkreislaufwirt-
schaft die Ziele wirksam unterstützen.

Rahmenplan ökologisches Gewerbegebiet, Bochum, GIB 4-3, (Quelle: Zero Emission GmbH)
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Ziel eines städtebaulichen Konzeptes ist die 
Einbindung in die bestehende Landschafts-
struktur, eine geringe Flächeninanspruchnah-
me mit effizienter Nutzung, der Schutz der 
vorhandenen Biotope, die kleinstmögliche 
Versiegelung der Flächen und der Schutz der 
Nachbarschaft vor gewerblichen Emissionen.

4.2 Teilkonzept Erschließung  

Das interne Erschließungssystem muss be-
darfsgerechte Grundstückszuschnitte für unter-
schiedliche gewerbliche Nutzungen zulassen. 
Ein Parzellierungsraster ermöglicht es, Grund-
stücksflächen beliebig zu teilen oder auch 
zu addieren, sodass individuelle Zuschnitte 
ermöglicht werden. Gleichzeitig sind unter-
schiedliche Nutzungsarten zu berücksichtigen, 
sodass dauerhaft eine konfliktfreie Nutzung 
aller Gruppen ermöglicht wird.

Die Erschließung muss dabei eine hohe funk-
tionale Qualität für die Verkehrsabläufe des 
Gewerbegebietes sowie eine fußläufige Nut-
zung und ruhigere Zonen für Aufenthalt und 
Begegnung gewährleisten. 

Eine gute Möglichkeit ist es, eine oder mehrere 
Straßen als Gemeinschaftsstraße (Shared Spa-
ce) anzulegen, durch die die Verkehrsfläche des 
Gewerbegebietes sicherer und qualitätsvoller 
zu nutzen ist. Grundgedanke ist es, den öffent-
lichen Raum in ein Gleichgewicht zwischen 
Verkehrsraum und Aufenthaltsraum zu brin-
gen. Hier wird auf Verkehrszeichen, Signalanla-
gen oder Fahrbahnmarkierungen verzichtet, es 
finden sich keine Fahrbahnkanten - sodass sich 
auch Rollstühle, Fahrräder oder Kinderwagen 
ohne Barrieren bewegen lassen.

Begrenzungen durch Grünräume und farbliche 
Gestaltung geben die notwendige Orientie-
rung. Das Rechts-vor-Links-Gebot gilt auch 
hier, die Verkehrsteilnehmer werden jedoch 
gezwungen, situationsbedingt Blickkontakt mit 
den anderen Nutzern herzustellen, was ent-
scheidend zur Rücksichtnahme und reduzierter 

Fahrgeschwindigkeit beiträgt. Diese wirkt sich 
wiederum positiv auf die entstehenden Fahrge-
räusche von LKWs und PKWs aus - die redu-
zierte Lärm- und Staubentwicklung und der ge-
ringere Ausstoß von Schadstoffen schützt die 
Anwohner und Nutzer vor gesundheitsschädli-
chen Einwirkungen und erhöht die Verkehrssi-
cherheit im Gewerbegebiet erheblich.

4.3 Teilkonzept Bebauung

Ein nachhaltiges Bebauungskonzept vereint 
Umwelt- und Gesundheitsschutz, wirtschaft-
liche Belange sowie soziale Aspekte. Dabei 
werden für die Lebenszyklusphasen der Gebäu-
de eine Minimierung des Ressourcenverbrau-
ches und der Umweltbelastungen angestrebt. 
Durch den Wandel von traditionellen gewerbli-
chen Einheiten zu dienstleistungsorientierten, 
höherwertigen Beschäftigungen vollzieht sich 
auch ein Wandel in der Gewerbearchitektur 
hin zu höherwertigen Gebäuden und Aufent-
haltsqualitäten. Im Vordergrund des Bebau-
ungskonzeptes steht die Verringerung des 
Flächenbedarfes für die Erschließungssysteme 
und flächensparende Bauweise für den Gewer-
bebau als Voraussetzung für eine kleinräumige 
Durchdringung von Natur und Bebauung im 
Baugebiet.

Dabei sind sparsamer Energiebedarf und 
höchstmögliche Gesamtenergieeffizienz we-
sentliche Maßstäbe für die Gebäudekonzepte. 
Unter diesem Gesichtspunkt sind Standort und 
Ausrichtung des Baukörpers sowie seine Form 
(Verhältnis von Volumen zu Hüllfläche) ein-
schließlich der Öffnungen und der Außenhülle 
in Zusammenhang mit der Grundrisszonie-
rung und den energietechnischen Systemen zu 
planen.

Ein nachhaltiges Gebäudekonzept verlangt 
darüber hinaus die Verwendung natürlicher 
Materialien, die umweltverträglich gewonnen 
und ohne großen Energieaufwand hergestellt 
werden und die bei der Entsorgung biologisch 
abbaubar sind. Stoffe und Materialien müssen 
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frei von toxischen Stoffen sein, daher sollten 
für die Gebäude natürliche Materialien wie 
Holz, Lehm, Ziegel, Hanf, Zellulose, Kokos, 
Baumwolle verwendet werden, die aus der 
Region stammen.

Der Innenausbau erfolgt ebenfalls in baubiolo-
gischer Qualität mit Lehmputzen, Holzparkett 
oder Linoleum, Holzfenstern und Naturfar-
ben. Konsequenterweise sind die Gebäude in 
Passivbauweise zu erstellen, sodass der Wär-
me- / Kältebedarf aus passiven Quellen wie der 
Sonneneinstrahlung, der Abwärme von Per-
sonen und technischen Geräten gedeckt wird. 
Das Passivhaus soll i. d. R. einen Heizwärme-
bedarf von 15 Kilowattstunden (Energiegehalt 
von etwa 1,5 Liter Heizöl) pro Quadratmeter 
in einem Jahr nicht übersteigen. Die maximal 
zulässige Heizlast beträgt 10 W / m² und muss 
auch im Winter an ungünstigen Tagen über die 
Zuluft einbringbar sein. Dazu ist es erforder-
lich, die Ausrichtung des Gebäudes optimal auf 
die individuelle Nutzung des Betriebes (Zo-
nierung der Räume) auszurichten, Wärme- / 
Kältespeicherflächen einzuplanen und die 
Dachneigung auf die Nutzung des Solarpoten-
zials auszurichten.

Die Möglichkeit des Gewerbegeschossbaues 
hängt dabei im Wesentlichen von der Art des 
Gewerbebetriebes ab, jedoch finden sich auch 
bei produzierenden Unternehmen Flächen, die 
in die 2. oder 3. Geschossfläche gelegt werden 
können, z. B. Büroflächen, Konferenzräume, 
Sanitärräume, Serverräume etc. Der Einsparef-
fekt für die Unternehmen liegt dabei zum einen 
auf der Reduzierung der Grundstückskosten 
durch kleinere Zuschnitte der Gebäude, zum 
anderen in den geringeren Energie-, Betriebs- 
und Instandhaltungskosten der kompakten 
Bauweise.

Materialwahl

Für die Erstellung des Baugebietes, inkl. der 
Erschließung, Bebauung, technischen Infra-
struktur und technischen Gebäudeausrüstung, 

sollen energie- und ressourcensparende Ma-
terialien und Technologien sowie bevorzugt 
nachwachsende oder recycelbare Rohstoffen 
verwendet werden sowie Materialien, die mit 
einem geringen Energie- und Transportauf-
wand hergestellt wurden. Der Einsatz von 
Verfahren und Anlagen soll dabei dem Stand 
von Wissenschaft und Technik entsprechen. 
Die Verwendung lokaltypischer, baubiologisch 
einwandfreier Baustoffe trägt gleichzeitig zur 
Stärkung des regionalen Handwerks bei (z. B. 
Holz, Lehm). 

Darüber hinaus ist die Qualität des Innenkli-
mas nach den Kriterien der Gesundheit und 
Behaglichkeit zu planen. Gesundheits- bzw. 
umweltschädliche Materialien sind grund-
sätzlich zu vermeiden. Mit der ÖKOBAUDAT 
2016 stellt das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit 
eine Baustoffdatenbank zur Ökobilanzierung 
kostenlos zur Verfügung, die unzählige Materi-
alwahl- und Berechnungsmethoden für ökolo-
gische Baukonzepte liefert und an denen sich 
die individuellen Gebäudelösungen orientieren 
können www.oekobaudat.de.

Holz-Industriebau, Holz 100, Thoma Holz GmbH

https://www.oekobaudat.de/
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Bodenmanagement

Im Zuge der Erschließung eines Gewerbegebie-
tes sollen die Eingriffe in den Boden minimiert 
werden. Schon während der Baumaßnahmen 
soll auf die ökologischen Anforderungen Wert 
gelegt werden:

 ●  Vorhandene Biotope und erhaltenswerte 
Vegetation müssen ausreichend durch 
Schutzzäune gegen Beschädigungen gesi-
chert werden

 ●  Es dürfen keine Bodenverunreinigungen 
durch Benzin oder Öle erfolgen

 ●  Der Baustellenverkehr ist durch gutes Ma-
nagement auf ein Minimum zu beschrän-
ken

 ●  Alle Verfahren sollen wenig Lärm- und 
Staub entwicklung verursachen

 ●  Abfälle und Reststoffe sollen getrennt 
gesammelt und einer Verwertung zugeführt 
werden

 ●  Der anfallende Erdaushub soll nicht ab-
transportiert (Verkehrsvermeidung) son-
dern auf dem Gelände wieder eingesetzt 
werden. Der sich in der obersten Boden-
schicht befindende Mutterboden ist acht-
sam abzutragen und in Mieten zu lagern, 
die Oberfläche sollte bis zur endgültigen 
Verbringung mit Gründüngung eingesät 
werden. Dies verhindert die Verschlam-
mung durch Regen und die Bodenlebewe-
sen (z. B. Lupinen, Bienenweide) werden 
geschont 

Beleuchtung / Lichtanlagen

Eine besondere Bedeutung kommt der Be-
leuchtung der Straßen, Wege und Plätze zu. 
Tiere und Tierpopulationen können durch 
künstliche Lichtquellen erheblich beeinträch-
tigt werden, zum einen durch Hitzetod an der 
Lichtquelle und zum anderen durch Licht her-
vorgerufene Verhaltensänderungen. Zugvögel 
werden von Lichtquellen irritiert und kurzlebige 
Insekten durch eine permanente Lichtablen-
kung an der Partnerfindung und Fortpflanzung 
gehindert. Verantwortlich für die Anziehungs-
kraft auf Insekten ist der UV-Strahlungsanteil, 
dieser ist dauerhaft zu reduzieren. Dieses 
geschieht einerseits durch die Reduzierung der 
Anzahl der Leuchten und deren Strahlungsin-
tensität, bei gleicher Qualität der Abdeckungs-
bereiche. Hier eignen sich LED- und Natri-
umdampf-Niederdrucklampen, die gleichzeitig 
sehr energieeffizient sind und die höheren 
Anschaffungskosten schnell kompensieren. Die 
Lampen sollten möglichst niedrig angebracht 
werden, damit die Tiere nicht weiträumig ange-
lockt werden.
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4.4 Teilkonzept Verkehr und Mobilität 

Neue Gewerbegebiete induzieren neue Ver-
kehrsströme. Ein alternatives Mobilitätskon-
zept formuliert Maßnahmen zur Stärkung des 
Umweltverbundes, unterstützt die Reduktion 
der Verkehrsemissionen und trägt zur Förde-
rung einer intermodalen Mobilität bei. Da der 
unweigerlich entstehende zusätzliche Gewer-
be- und Beschäftigtenverkehr hohe THG-Emis-
sionen, Lärm, Staub und Gesundheitsrisiken 
verursacht, müssen nachhaltige Lösungen zur 
Reduzierung des Verkehrsaufkommens für ein 
nachhaltiges Gewerbegebiet gesucht werden. 
Hierbei muss, gerade für die recht unterschied-
lichen Anforderungen in den Gewerbegebieten, 
ein Bündel von Maßnahmen angeboten wer-
den. Dazu gehören: 

 ●  Eine gute Anbindung und Taktung an den 
öffentlichen Nahverkehr 

 ●  Finanzielle Anreizsysteme zur Nutzung des 
ÖPNV wie Job-Card etc.

 ●  Eine gut funktionierende, sichere Rad- und 
Fußwegeverbindung ins Ortszentrum 

 ●  Der Aufbau einer Gewerbegebiets-Pendler-
börse, um einfach und risikolos gemein-
schaftliche Fahrten der Beschäftigten des 

Gewerbegebietes zu organisieren 

 ●  Der Einsatz von Pendelbussen zu Schicht-
beginn oder -ende zum nächsten Bahnhof

 ●  Ein attraktives Angebot an Fahrrad- / E-Bi-
ke-Verleihstationen an wichtigen Ziel- und 
Quellpunkten

 ●  Ein Carsharing-System mit unterschiedli-
chen Fahrzeugtypen

 ● Ein Elektroauto mit Solartankstelle

 ●  Ein flächensparendes Stellplatzkonzept und 
ggf. ein Parkleitsystem zur Verringerung der 
Parksuchverkehre

Besonderes Ziel ist es, eine „Mobilitäts-Sta-
tion“ mit einem »Quartiersmanagement« zu 
verknüpfen, das eine Service-Funktion für das 
Gewerbegebiet anbietet. Von hier werden die 
Kooperation zwischen den Unternehmen geför-
dert, eine Webseite gepflegt und Börsen wie z. 
B. die Pendlerbörse betreut, über die sich die 
Beschäftigten des Gewerbegebietes zu gemein-
samen Fahrten zur Arbeitsstelle und zurück 
verabreden können. Diese Angebote sollen 
auch von Menschen aus der Nachbarschaft 
und Mitarbeitenden angrenzender Gewerbege-
biete genutzt werden.

Ökologische Parkraumgestaltung mit oberirdischem Regenwasserabfluss und Versickerung (Quelle: Zero Emission GmbH)
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4.5 Teilkonzept Energie

Aufgabe des Energiekonzeptes ist es, eine 
praxisnahe Lösung zur Versorgung des Ge-
werbegebietes mit Strom, Wärme und Kälte 
sicherzustellen, was dem Ziel eines klima-
neutralen Gewerbegebietes entspricht. Das 
Energiekonzept zeigt Maßnahmen auf, um den 
Energieverbrauch zu reduzieren, berücksichtigt 
aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie 
und setzt auf die Nutzung von regenerativen 
Energieträgern, die sich auf natürliche Weise in 
menschlichen Zeitmaßstäben erneuern. 

Die Versorgung des Gewerbegebietes mit 
Strom, Wärme und Kälte erfolgt deshalb zu 100 
Prozent aus regenerativer, dezentral hergestell-
ter Energie. Folgende Aspekte sind bei der Ent-
wicklung des Energiekonzeptes zu beachten: 

Einhaltung bzw. Unterschreitung der gültigen 
Energiesparverordnung bzw. Bau von Passiv-
häusern. Neben der Heizung, Warmwasser-
bereitung und Lüftung ist im Gewerbebau der 
Energieaufwand für Kühlung, Klimatisierung 
und Beleuchtung zu berücksichtigen. Zur 
Reduktion des Verbrauches ist daher ein ‚gu-
ter baulicher Wärmeschutz‘, eine umfassende 
Tageslichtnutzung, der Vorrang natürlicher 
Lüftung und Kühlung (‚adiabate Kühlung‘) 
Voraussetzung zur Erreichung einer „Klima-
neutralität“, wobei Klimaneutralität hier das 
Gleichgewicht von regenerativer Erzeugung 
und Verbrauch meint.

Klimaschädliche THG-Emissionen entstehen 
vor allem aus der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe wie Kohle, Gas oder Öl. Die Entwicklung 
eines nachhaltigen Gewerbequartiers steht 
unter dem Leitziel der Klimaneutralität, d. h. 
durch den Betrieb des Gewerbequartiers soll 
sich die Klimabilanz der Gemeinde nicht ver-
schlechtern. Daraus folgt, dass die benötigte 
Energiemenge für Strom, Wärme und Kälte mit 
der geringstmöglichen THG-Emission einher-
gehen muss.

4.6 Teilkonzept Klima

Der Regionale Klimaatlas zeigt für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland eine Erhöhung 
der mittleren Temperatur von 1,3 bis 2,4 Grad 
Celsius an. Zusätzlich wird eine Erhöhung der 
Starkniederschläge, eine Zunahme der Sturm-
intensitäten, eine Erhöhung der Anzahl der 
Regentage im Winter und eine Zunahme der 
sommerlichen Hitzebelastung prognostiziert. 
Zur Reduktion der klimabedingten Veränderun-
gen können regionale Maßnahmen beitragen. 
Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz auf 
regionaler Ebene ist die Durchlüftung bebauter 
Stadtgebiete, die Erhaltung bzw. Schaffung von 
Grünräumen, Wasserflächen, Durchlüftung, 
Erhalt der Bodenfunktion sowie der Reduktion 
von THG-Emissionen, Ozon, Staub und Schad-
stoffen.

Kaltluftentstehungsgebiet

Gewerbegebiete tragen durch den meist hohen 
Grad der Versieglung und der entstehenden 
Emissionen zur Erwärmung der Siedlungsbe-
reiche bei, sodass zum einen der Abfluss der 
hereinströmenden Kaltluft durch die geplante 
Bebauung, zum anderen die Durchlüftung 
der nachfolgenden Siedlungsbereiche be-
hindert wird. Es sind daher Maßnahmen zu 
treffen, die die Durchlüftung sicherstellen wie 

Exemplarisches Wärmenetz im Gewerbegebiet,  
(Quelle: Zero Emission GmbH)
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z. B. die Begrenzung der Gebäudehöhe, die 
Ergänzung vorhandener Grünstrukturen, die 
Aufrechterhaltung der Bodenfunktion und die 
Vor-Ort-Versickerung des Regenwassers sowie 
die Ausrichtung der Baukörper mit geringem 
Widerstand in der Frischluft- oder Kaltluftbahn.

Reduktion des Treibhauseffektes

Die Nutzung möglichst heller bis weißer 
Materialien für Dächer, Parkplätze, Fassade-
nelemente, Überdachungen, Carports u. ä. im 
Gewerbegebiet unterstützt die Reduktion des 
Treibhauseffektes wirkungsvoll. Die Rückstrah-
lung der Wärme von weißen Flächen statt 
absorbierender dunkler Flächen verringert den 
Treibhauseffekt und reduziert den notwendigen 
Energieeinsatz für die Kühlung von Gebäuden 
(Albedo-Effekt). Dies führt zu einer verringer-
ten Aufheizung der Wärmeinsel Gewerbege-
biet. Verbunden mit einer guten Durchlüftung 
durch geschickte Anordnung der Gebäude und 
Freiräume sowie Anpflanzung windleitender 
Gehölze, lassen sich durch Berücksichtigung 
solch einfacher Maßnahmen eine erhebli-
che Einsparung an Kühl-Energie und damit 
THG-Emissionen und Kosten im Gewerbege-
biet erzielen. 

4.7 Teilkonzept Landschaft und Grün 

Ein Grünstrukturkonzept enthält Aussagen zur 
Zuordnung der Grün- und Freiräume zu den 
Bauflächen sowie den öffentlichen Verkehrs- 
und Wegeflächen. Neben der Berücksichtigung 
von schützenswerten Flächen, muss ein sol-
ches Konzept Ansätze für die Vernetzung der 
Grün- und Freiflächen beinhalten. Dazu gehört 
eine Randeingrünung als Schutzfläche gegen 
Emissionen für die Nachbarschaft, als Über-
gangsfläche zum Landschaftsraum wie auch 
die Entwicklung von „Trittsteinbiotopen“, die 
als Biotopverbundsystem der Vernetzung von 
Flora und Fauna dienen. Das Grünstruktur-
konzept hat darüber hinaus die Aufgabe, die 
Folgen von extremen Regenwetterereignissen 

abzuschwächen oder bei Schwachwinden das 
Gewerbegebiet zu belüften. 

Grünräume wirken im stadtplanerischen Zu-
sammenhang auf unterschiedlichen Ebenen:

 ●  Grünräume haben eine beruhigende und 
erholsame Wirkung auf den Menschen.

 ●  Grünräume verbessern die soziale Qualität 
in Quartieren und stärken die soziale Funk-
tion der Nachbarschaft.

 ●  Grünräume sind wichtige Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen.

 ●  Grünräume verbessern das Kleinklima, be-
feuchten die Luft, senken die Temperaturen 
und binden Luft-Schadstoffe und Staub.

 ●  Öffentliche, attraktive Grünräume erhö-
hen die Bereitschaft zur Zahlung höherer 
Grundstückspreise.

 ●  Grünräume gelten als „weicher Standort-
faktor“, der zur Attraktivität des Standortes 
beiträgt.

 ●  Grünräume erbringen „ökologische Dienst-
leistungen“ gegenüber der Gesellschaft wie 
die Sauerstoffproduktion, Stabilisierung des 
Klimas, Holzproduktion, Versickerung des 
Regenwassers.

 ●  Grünräume schaffen Arbeitsplätze (Gärtner, 
Landschaftsarchitekten, Baumschule etc.).

Unternehmer im Industriegebiet pflanzen Hecken zur CO₂- 
Speicherung (Quelle: NEMo, Berlin, 2018, Zero Emission 
GmbH)
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 ●  Grünräume produzieren Biomasse für die 
Energieherstellung.

Die Maßnahmen auf den privaten Betriebs-
flächen und im öffentlichen Raum schaffen 
zusätzliche Schutzräume für Flora und Fauna. 
Alle Maßnahmen unterstützen zusätzlich dau-
erhaft den Hochwasserschutz, verringern die 
Abflussgeschwindigkeit des Regenwassers und 
binden erhebliche Mengen Treibhausgase.

Dach- und Fassadenbegrünung

Dach- und Fassadenbegrünungen spielen in 
Gewerbegebieten lokalklimatisch eine große 
Rolle. Eine Begrünung der Dächer und Fassa-
den hat hohen ökologischen Nutzen, schafft 
Lebensraum für Insekten, speichert THG, 
bindet Staub, reduziert die Wärmeabstrahlung 
des Quartiers, produziert Sauerstoff, reduziert 
das anfallende Regenwasser und kann einen 
Teil der versiegelten Bau- und Verkehrsflächen 
ausgleichen. 

Dabei unterscheiden sich die Begrünungs-
maßnahmen in »extensive« und »intensive« 
Dachbegrünung. Bei einer extensiven Dachbe-
grünung wird eine dünne Schicht Substrat (ca. 
5 cm) mit trockenheitsverträglichen Pflanzen 
aufgebaut, eine extensive Dachbegrünung auf 
einem vollwertigen Bodenaufbau (bis 30 cm) 
mit einer Vegetation von heimischen Gehölzen 
und Bäumen. Der Erdkörper wirkt dabei als 
Wasserspeicher, von dem über die Vegetation 
das Wasser wieder verdunstet. 

Extensive Dächer benötigen keine zusätzliche 
Bewässerung, die Wasserrückhaltung liegt bei 
ca. 50 Prozent, die Jahresabflussmenge wird 
um etwa 50 – 80 Prozent verringert. Bei Reali-
sierung sind statische Belange zu berücksichti-
gen, der Dachaufbau mit extensiver Begrünung 
ist jedoch nicht schwerer als der eines her-
kömmlichen Kiesdaches.

Die Reduzierung der Niederschlagsabflüsse 
durch Gründächer hat zur Folge, dass die 

Dimensionierungen aller nachgeschalteten 
entwässerungstechnischen Anlagen (Versicke-
rungsanlagen, Kanalquerschnitte usw.) i. d. R. 
um 50 Prozent reduziert werden können.

Der ökologischen Wirkung stehen gleichwertig 
wirtschaftliche Vorteile gegenüber: Einsparung 
von Abwassergebühren durch geringere Ablei-
tung in den Regenwasser- oder Abwasserkanal, 
Schutz gegen extreme witterungsbedingte 
Materialbelastungen wie Schlagregen, Hitze 
und Frost. Dazu zählt auch der Schutz vor 
Abkühlung der darunter liegenden Räume im 
Winter und Aufheizung im Sommer, sodass 
die Energiekosten erheblich reduziert werden 
können (eine extensive Dachbegrünung ent-
spricht einem bis zu 8 cm dicken Dämmstoff). 
Die Zusatzlast kann bei der Planung der Tragfä-
higkeit des Daches berücksichtigt werden. Für 
das Gewerbegebiet wird eine 100-prozentige 
Dachbegrünung (extensiv oder intensiv) sowie 
50-prozentige Fassadenbegrünung festgesetzt. 
Sollte der Betrieb das Regenwasser für seine 
Betriebsabläufe nutzen, so reduziert sich die 
geforderte Begrünungsfläche um die Quadrat-
meter, die für das Auffangen des benötigten 
Regenwassers gebraucht werden.

Fassadenbegrünung

Die Fassadenbegrünung bringt ähnliche gute 
klimatische und ökologische Vorteile wie die 
Dachbegrünung. Die Fassaden der Gebäude 
und Nebenanlagen sollen daher an mindestens 
50 Prozent der Fassadenflächen dauerhaft be-
grünt werden, mit mindestens einer Rank- oder 
Kletterpflanze pro 3 m Fassadenlänge (Pflan-
zempfehlungsliste). Die weitere Fassadenflä-
che steht für eine solare Nutzung (Solarther-
mie oder Photovoltaik) zur Verfügung.

4.8 Teilkonzept Wasser 

Das nachhaltige Wasserkonzept unterstützt 
den natürlichen Wasserkreislauf, die Reduk-
tion des Trinkwasserbedarf, verhindert eine 
Verschmutzung des Grundwassers, führt das 
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Regenwasser dem Grundwasser zu und trägt 
dazu bei, Hochwasserereignisse zu reduzieren. 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG, 2009) 
fordert eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-
tung und die Vermeidung einer nachteiligen 
Veränderung der Gewässereigenschaften, die 
sparsame Verwendung von Wasser, den Erhalt 
der Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes 
und die Vermeidung einer Vergrößerung und 
Beschleunigung des Wasserabflusses (§§ 5 
+ 6 WHG). Die Berücksichtigung der wass-
erwirtschaftlichen Belange im Rahmen der 
Bauleitplanung ist nach den o. g. Regelungen 
bindend. Wasser ist aber auch als Ressource 
für die Wirtschaft, sowohl als Frischwasser, wie 
auch als Abwasser relevant und deshalb für die 
Unternehmen ein wichtiger Kostenfaktor.

Regenwasserbewirtschaftung

Die nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung 
in Baugebieten hat das Ziel, den Wasserkreis-
lauf den zuvor bestehenden, unbebauten Ver-
hältnissen wieder anzupassen. Dabei sind die 
Anteile der Verdunstung, Versickerung und des 
Oberflächenabflusses zu berücksichtigen. Die 
jeweiligen Anteile hängen dabei von der Ober-
bodenqualität ab. In einem reinen Sandboden 
verdunstet nur ¼ des Regenwassers, in einem 
bewachsenen Löss jedoch ¾ der anfallenden 
Regenwassermenge.

Die Qualität des Regenwassers wird in drei 
Kategorien unterteilt:

 ●  „Unbedenklich, tolerierbar und nicht tole-
rierbar“

 ●  Unbedenklich: Niederschlagswässer von 
nichtmetallischen Dachflächen und Terras-
senflächen

 ●  Tolerierbar: Geh- und Radwege, Hofflä-
chen, Garagenzufahrten, Dachflächen in 
Industrie- und Gewerbegebieten, Hof- und 
Verkehrsflächen in Industrie- und Gewerbe-
gebieten, metallische Dachflächen. Tolerier-

bar belastetes Niederschlagswasser kann 
in einer bewachsenen Oberbodenschicht 
versickern

 ●  Nicht tolerierbar, wenn es von Flächen 
stammt, die eine starke Verschmutzung 
befürchten lassen

 ● Regenwasserrückhaltung und Versickerung

Eine naturnahe Regenwasserrückhaltung und 
-versickerung durch begrünte Dachflächen oder 
Versickerungsmulden verzögert den Abfluss 
bei Starkregenereignissen, entlastet die Kanali-
sation und verbessert das Stadtklima. Fließen-
des und stehendes Oberflächenwasser sowie 
Retentionsflächen speichern zudem große 
Mengen THG.

Mit zunehmender Bebauung nimmt der Ober-
flächenabfluss von den versiegelten Flächen 
zu. Die Grundwasserneubildung wird deutlich 
geringer, ebenso die Verdunstung. Somit wirkt 
sich die Versiegelung der Flächen auf den 
Grundwasserstand und somit den Wasserkreis-
lauf deutlich negativ aus. 

Gut geeignet für eine Versickerung ist Kies und 
Sand. Es wird unterschieden zwischen: 

 ● Flächenversickerung

 ● Muldenversickerung

 ● Mulden-Rigolen-Versickerung

 ● Rigolenversickerung

 ● Schachtversickerung

Zur Regelung des Regenwasserabflusses auf 
den versiegelten Grundstücksflächen kommen 
i. d. R. Muldenversickerung und Mulden-Rigo-
len-Versickerung infrage. Die Muldenversicke-
rung ist als flache, ca. 30 cm tiefe Geländever-
tiefung mit Mutterboden ausgekleidet und mit 
Schilf überwachsen. Hier erfolgt eine oberirdi-
sche Zwischenspeicherung durch einen kurz-
zeitigen Einstau der Mulde. Der Flächenbedarf 
liegt bei ca. 10 – 20 Prozent der angeschlosse-
nen Fläche. Bei dem gleichzeitigen Einsatz von 
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Dachbegrünungen verringert sich der Flächen-
bedarf um 50 Prozent auf ca. 5 – 10 Prozent 
der angeschlossenen Fläche.

Die Mulden-Rigolen-Versickerung benötigt 
einen Kieskörper, der zusätzlich für die Zwi-
schenspeicherung des Regenwassers sorgt, 
Flächenbedarf ca. 5-10 Prozent der angeschlos-
senen Fläche. Der beste Schadstoffrückhalt 
wird bei einer breitflächigen Versickerung über 
eine mindestens 30 cm starke, bewachsene 
Oberbodenschicht erreicht. Erlaubnisfreiheit 
besteht für das Einleiten von Niederschlags-
wasser in das Grundwasser, wenn das Nieder-
schlagswasser ‚gering belastet‘ ist.

Offene Ableitung in Rinnen und flachen Grä-
ben

Die Ableitung von Regenwasser in offenen 
Rinnen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä-
chen stellt eine kostengünstige Alternative 
zur Ableitung in die Kanalisation dar, die auch 
bei geringem Geländegefälle die oberirdische 
Zuleitung zu Mulden und Rigolen ermöglicht. 

Dabei sind die offenen Wasserelemente Ver-
dunstungseinheiten und zugleich Gestaltungs-
element des nachhaltigen und ökologischen 
Gewerbegebietes.

Voraussetzung ist ein durchgängiges und aus-
reichendes Gefälle bis zu den Einleitungsstel-
len. Bei der Erschließungsplanung ist dieses im 
neuen Plangebiet kostengünstig herzustellen.

Regenwassernutzung

Bei der Nutzung von Regenwasser wird das 
Ablaufwasser der Dachflächen nach einer 
Vorfilterung gespeichert und wiederverwendet. 
Eine Nutzung von Regenwasser von den meist 
großflächig vorhandenen Dachflächen in Ge-
werbegebieten spart Trinkwasser und reduziert 
Abwassergebühren und Versiegelungsabgaben. 
Dabei lässt sich Regenwasser für vielfältige 
Anwendungen in Betrieben einsetzen – als 
Prozesswasser, Kühlwasser, Reinigungswasser 
sowie für sanitäre Einrichtungen und Pflan-
zen-Bewässerung. Hierzu werden technische 
Lösungen eingesetzt, die das Regenwasser 
speichern (Zisternen, ober- oder unterirdische 
Speichersysteme) und über Filteranlagen in der 
benötigten Qualität bereitstellt. 

Die Wiederverwendung von Wasser ist mög-
lich, wenn hierdurch keine unzulässigen 
Nebenwirkungen auf Mensch, Umwelt, Pro-
duktion und Material auftreten. Dies ist dann 
gegeben, wenn Biofouling (mikrobielles Wachs-
tum) und pathogene Keime, Scaling (anorga-
nische Ausfällung) sowie die Anreicherung von 
korrosiv wirkenden Stoffen vermieden werden 
können.

Eine innovative Anwendung für Regenwasser 
ist die adiabate Kühlung von Räumen. Ge-
werbebetriebe und Bürogebäude haben meist 
einen deutlich höheren Kälteverbrauch als 
Wärmeverbrauch. Das Kühlen von Räumen mit 
Kühlaggregaten erfordert in der Regel mehr 
Energie als die Erwärmung der Räume. Die 
adiabate Kühlung ist ein Verfahren, um mit 
Verdunstungskälte Räume zu klimatisieren. 
Zur Kälteerzeugung wird nur die Verdunstungs-
kälte von Luft und Wasser als unerschöpfliche, 
natürliche Quelle genutzt.

Hierbei wird mithilfe der Verdunstung von 
Wasser den Räumen Wärme entzogen (Verdun-
stungskühlung). Bei der indirekten adiabaten 
Kühlung wird die Abluft aus dem Raum be-
feuchtet, durch einen Rotationswärmetauscher 

Regenwassermulde im Gewerbegebiet (Quelle: Zero Emission GmbH)
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geführt und dort als Kälteenergie gespeichert 
und kontinuierlich dem Zuluftstrom wieder zu-
geführt. Somit erübrigen sich energieintensive 
Kälteaggregate.

Durch die Nutzung des Regenwassers erfolgt 
eine Reduktion des Trinkwassereinsatzes sowie 
der Abwassergebühren, was zu einer deutli-
chen Reduzierung der betrieblichen Kosten 
führen kann. Regional betrachtet wird zusätz-
lich weniger Energie zur Herstellung des Trink-
wassers und zur Aufbereitung des Abwassers 
eingesetzt, sodass auch hier eine Kosten- und 
THG-Reduktion erfolgt. Gleichzeitig kommt es 
zu einer Reduzierung des Regenwasser-Abflus-
ses (bis zu 80 Prozent) und einer merklichen 
Dämpfung der Abschlussspitzen, was zum 
Hochwasserschutz erheblich beiträgt. 

Die im Abwasser enthaltene Wärmemenge 
kann mit einem System der Wärmerückgewin-
nung zu Warmwasser-, Heiz- und Kühlzwecken 
genutzt werden.

Wasserdurchlässige Flächenbefestigungen 

Die Verkehrswege und Stellplatzflächen sollen 
im Gewerbegebiet wasserdurchlässig befes-
tigt werden. Dabei sind Befestigungssysteme 
mit einem Vegetationsanteil (Schotterrasen, 
Gittersteine, Waben, Fugenpflaster) aus öko-
logischer und wasserwirtschaftlicher Sicht zu 
bevorzugen. Oberflächenbefestigungen ohne 
Vegetationsanteil (Kies- oder Splitdecken, was-
serdurchlässiger Asphalt) sollten nur in höher 
frequentierten Bereichen zugelassen werden 
(oberhalb von 330 PKW / Tag). 

4.9 Teilkonzept Nachhaltiges Wirt-
schaften / Soziale Qualität  

Die Standortqualität ist für Unternehmen, 
Beschäftigte, Geschäftspartner und letztlich für 
die Gemeinde von großer Bedeutung. Immer 
mehr Relevanz findet aber auch die Etablie-
rung von Energie- und Stoffkreisläufen, die 
gemeinsame Nutzung von Einrichtungen und 

Maschinen und die gemeinsame Erzeugung 
und Nutzung erneuerbarer Energie im Gewer-
begebiet. Da die Unternehmen selbst meist 
mit ihrem Kerngeschäft ausreichend beschäf-
tigt sind, kann die Implementierung eines 
„Nachhaltigkeits-Managements“ diese Aufgabe 
übernehmen und wirtschaftlich wie ökologisch 
sinnvolle Symbiosen entwickeln und betreuen. 

Gleichzeitig werden von hier Dienstleistungen 
für das Gewerbegebiet angeboten: 

 ● Betreuung der Fahrrad- und E-Bike-Station

 ● Organisation des Car-Sharing

 ●  Beratung der Unternehmen i. S. von nach-
haltigem Wirtschaften und Klimaschutz 

 ●  Herstellen von Kooperationen zwischen 
den Gewerbetreibenden z. B. durch eine 
Einkaufsgemeinschaft o. ä.

 ●  Entwickeln, Konzeptionieren, Organisieren 
und Durchsetzen von Abläufen und Maß-
nahmen zur konkreten Zusammenarbeit 
vor Ort zwischen Unternehmen, Verwaltung 
und Fachplanern

 ●  Aufbau eines Unternehmens-Netzwerkes

 ●  Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit für 
das Gewerbegebiet und die Gemeinde

 ●  Betreuung des Internet-Auftritts des Gewer-
begebietes 

 ●  Zusammenarbeit mit den Ver- und Entsor-
gern evtl. Contractingunternehmen

 ●  Controlling der Zielerreichung des nach-
haltigen Gewerbegebietes / begleitende 
THG-Bilanz 

Hemmnisse und Hürden

Je früher eine echte Beteiligung - desto höher 
die Akzeptanz!

Die meisten Konflikte entstehen i. d. R. bei 
der Neuausweisung und Planung eines neu-
en Gewerbegebietes ‚auf der grünen Wiese‘. 
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Um diese zu minimieren, ist eine sorgfältige 
Prüfung der zuvor genannten Alternativen 
„Entwicklung Bestandsgebiet“, „Erweiterung 
Bestandsgebiet“ und „Nachnutzung“ erforder-
lich. Eine Kartierung aller, für eine gewerbliche 
Ansiedlung zur Verfügung stehenden freien 
Flächen, verschafft vorab einen Überblick über 
das noch vorhandene Angebot in der Gemein-
de (Gewerbeflächen-Kataster). Ziel sollte es da-
bei sein, alle ansiedlungswilligen Unternehmen 
auf Rest-, Teil- oder Brachflächen unterzubrin-
gen. Wichtig ist es, keine „Angebotsplanung“ 
vorzunehmen, sondern nur dann eine Neu-
ausweisung zu untersuchen, wenn der Bedarf 
an neuen Flächen nach dieser Untersuchung 
nachgewiesen wurde.

Stehen nach sorgfältiger Prüfung keine Alter-
nativen zur Verfügung, so ist ein Beteiligungs-
prozess mit der Öffentlichkeit durchzuführen 
- und zwar vor der vorgeschriebenen frühzei-
tigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB. In 
diesen Prozess sind dann alle einzubinden – 
hier werden die ansiedlungswilligen Unterneh-
men mit den Anwohnern, Bürgern, Verbänden, 
Vereinen und der Politik zusammengebracht. 
In dem informellen Verfahren werden die 
möglichen Standorte gemeinsam bewertet und 
an Kriterien für die Planung und Ansiedlung 
gearbeitet. Unterstützend für die Herstellung 
öffentlicher Akzeptanz kann auch eine Vor-
ab-Befragung der sich bewerbenden Unterneh-
men nach deren freiwilligen, betriebseigenen 
Maßnahmen zum Schutz des Klimas etc. sein, 
aus der sich dann für die gesetzten Ziele die 
geeigneten Unternehmen herauskristallisieren.
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Maßnahme

Wirkung

Flächenverbrauch Ressourcenschutz Energieeffizienz Reduktion THG

Flächeneffizienz   
Gebäudestandard    
Kompakte Baukörper      
Passive Solarnutzung    
Nachhaltige Gebäudetechnik      
Energiearme und  
ökol. Baumaterialien      

Regenwassernutzung    
Dach- und Fassaden-
begrünung    

Grünqualität      

Tabelle 6: Wirkungsmatrix Maßnahmen Fläche und Bebauung (Quelle: Zero Emission GmbH)

Tabelle 7: Wirkungsmatrix Technische Infrastruktur (Quelle: Zero Emission GmbH)
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Straßenbeleuchtung mit LED   
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Regenwasserkühlung    

Wasserdurchlässige  
Befestigung   

Flächenversickerung  

Muldenversickerung  

Mulden-Rigolenversickerung    

Multifunktionale Flächen    

5  Maßnahmen zur Entwicklung eines  
nachhaltigen, klimaresilienten Gewerbegebietes
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Tabelle 8: Wirkungsmatrix Maßnahmen Energie (Quelle: Zero Emission GmbH)

Maßnahme

Wirkung

Speicher Erzeugung 
Strom

Erzeugung 
Wärme

Erzeugung 
Kälte

zentral dezentral

Photovoltaik Dach /  
Freifläche   

Hybrid-Kollektoren     

Brennstoffzelle        

Sole / Wasser-Wärmepumpe 
mit Flachkollektor     

Sole / Wasser-Wärmepumpe 
mit Erdwärme-Sonde     

Luft / Wasser-Wärme pumpe    

Wasser / Wasser-Wärme-
pumpe    

Kalte Nahwärme   

Abwasser-Wärmpumpe   

Solarthermie  

Klein-Windkraftanlagen  

Wasserkraftanlagen  

Blockheizkraftwerk (BHKW)    

Holzheizung   

Adiabate Kühlung   

Stromspeicher    

Wärmespeicher    

Eisspeicher    

Smart Meter (Steuerung)

Smart Grid (Steuerung)

Contracting     

Lastmanagement  
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Maßnahme
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Shared Space-Flächen  

Fuß- und Fahrradwege   

Sammelstellplätze   

Vermeidung straßen   - 
begleitender Parkflächen  

Verkehrsleitsystem   

Mobilitätsstation /  
Mobilitätsmanagement   

Stromtankstelle   

Wasserstoff-Tankstelle   

Radabstellanlagen  

Car-Sharing  

E-Roller-Sharing  

Bike-Sharing / Leasing  

Flexible ÖPNV-Angebote

Ride-Sharing

Jobtickets

Tabelle 9: Wirkungsmatrix Mobilität (Quelle: Zero Emission GmbH)
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6  Berücksichtigung Nachhaltigkeit 
in der Bauleitplanung

Die Ausführungen zur Bauleitplanung beziehen 
sich hier ausschließlich auf die Umsetzung von 
nachhaltigen Maßnahmen – alle rechtlichen 
Vorgaben und gesetzlich vorgeschriebenen 
Abläufe werden in dieser Zusammenstellung 
nicht erwähnt.

6.1 Bebauungsplan

Festsetzungen in der verbindlichen Bauleitpla-
nung sind ein wesentliches Steuerungselement 
der Kommunen. Hier können passende Rah-
menbedingungen geschaffen werden, um ein 
nachhaltiges und klimaresilientes Gewerbege-
biet zu entwickeln. Besonders im Bereich der 
energetischen und verkehrlichen Infrastruktur 
sind die Handlungsoptionen vielfältig.

In Bebauungsplänen können auf der Basis der 
§§ 1 Abs. 5 und 9 BauBG ökologisch relevan-
te Festsetzungen getroffen werden. Dabei ist
zu unterscheiden zwischen Festsetzungen,
die sich auf öffentliche Erschließungsanlagen
beziehen und solchen, die sich auf private
Grundstücke beziehen. Ökologisch begründete
Festsetzungen auf privaten Grundstücken sind
nur dann zulässig, wenn sie geeignet sind,
ökologische Ziele zu verwirklichen und damit
der Allgemeinheit zu dienen. Auch die Nutzung
erneuerbarer Energien ist als Belang in der
Bauleitplanung zu berücksichtigen. Die Lan-
desbauordnungen ermächtigen darüber hinaus
die Gemeinden, in Form einer eigenständigen
Gestaltungssatzung gestalterische Festsetzun-
gen aufzunehmen, um die ökologischen Ziel-
vorstellungen rechtlich abzusichern.

Vorschlag:  
Festsetzungen B-Plan nach § 9 BauGB 

Beispielhafte Festsetzungen inklusive einer 

ausführlichen juristischen Einschätzung finden 
Sie in der Anlage zu 6.1 ab Seite 41.

6.2 Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan

Steht bereits ein Investor fest und soll kein 
Bebauungsplan aufgestellt werden, so kann die 
Gemeinde nach § 12 BauGB einen „Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan“ (Vorhaben- und 
Erschließungsplan) aufstellen, wenn der In-
vestor oder die Erschießungsgesellschaft sich 
vertraglich verpflichtet, das Vorhaben und die 
Erschließung auf Grundlage dieses mit der Ge-
meinde abgestimmten Plans zu erstellen. Im 
Grundsatz gelten für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan die gleichen Vorschriften wie 
für den herkömmlichen Bebauungsplan.

6.3 Städtebaulicher Vertrag

In Gebieten, in denen bereits Bebauungsplä-
ne vorhanden sind, das Grundstück sich aber 
nicht in der Hand der Gemeinde befindet, ist 
der Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages 
mit dem Grundstücksentwickler als Planungs-
instrument geeignet. Der Vertrag regelt die 
Rechte und Pflichten von Unternehmen und 
Gemeinde und erhöht so die Planungssicher-
heit auf beiden Seiten. Städtebauliche Verträge 
eröffnen diverse vertragliche Gestaltungsmög-
lichkeiten in Bezug auf die Energieversorgung 
mit erneuerbaren Energien. Vereinbarungen 
zwischen der Gemeinde und Unternehmen 
kommen vor allem dann in Betracht, wenn die 
Gemeinde zusätzliche Anforderungen, etwa 
an die Energieeffizienz von Gebäuden, stellen 
möchte, die auf der Grundlage des § 9 BauGB 
nicht zweifelsfrei festgesetzt werden können.

Nach § 11 Abs. (1) Nr. 4 BauGB können in städ-
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tebaulichen Verträgen explizit die Errichtung 
und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen 
zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Ver-
teilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 
oder Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Anforde-
rungen an die energetische Qualität von Ge-
bäuden nach § 11 Abs.(1) Nr. 5 geregelt werden. 
Auch die Wahl, ob der Gewerbetreibende selbst 
eine PV-Anlage installieren will oder einer Cont-
racting-Variante zuzustimmt, kann im Vertrag 
vereinbart werden (Stadt Bielefeld). 

Vor Abschluss des städtebaulichen Vertrages 
kann auch verlangt werden, dass auf Kosten 
des Entwicklers ein Energiekonzept erstellt 
wird, in dem generelle Fragen wie z. B. zentrale 
oder dezentrale Versorgung in Varianten erfol-
gen soll. Die Umsetzung des Energiekonzeptes 
wird dann im Städtebaulichen Vertrag festge-
legt. 

Im Detail können weitere Vereinbarungen 
getroffen werden: Nutzung von Erneuerbaren 
Energien, Bindung an die Ziele des Energie-
konzepts, Begrünung von Dachflächen, Ge-
staltungsvorgaben, Festlegung von Gebäu-
destandards, Einrichtungen zur Reduzierung 
des Verkehrs, Controlling und der Nachweis 
des Gebäude-Standards etc. Die Gestaltungs-
freiheit ist dabei erheblich größer als bei den 
Festlegungen des Bebauungsplans. 
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Anlage zu 6.1
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Festsetzungen zur Nachhaltigkeit in Bebauungsplänen
Die folgenden Ausführungen stellen keine abschließende verbindliche Rechtsberatung dar. Für konkreteBauleitplanung bedarf es einer vertieften rechtlichen und städtebaulichen Betrachtung.Gegenüber Personen, die den Inhalt dieses Leitfadens ganz oder in Teilen zur Grundlage eigenerEntscheidungen machen, übernimmt weder die Karpenstein Longo Nübel Rechtsanwälte Partnerschaft mbBnoch die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH Verantwortung oder Haftung.
A. Allgemeine Einführung

I. Rechtliche Anforderungen an Festsetzungen in Bebauungsplänen
Nach § 9 BauGB können im Bebauungsplan (B-Plan) bestimmte Festsetzungen getroffen werden.Die darin genannten Festsetzungsgrundlagen sind ein abschließender Katalog.Darüberhinausgehende Festsetzungen dürfen die Städte und Gemeinden nicht selbst erfinden.Zusätzlich ist eine Festsetzung im B-Plan nur dann möglich, wenn die Festsetzungen auch durchdas Vorliegen städtebaulicher Gründe gerechtfertigt werden können. Die städtebaulichen Gründehat der Gesetzgeber in § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1a BauGB normiert. Aus dieser Systematik ergibtsich die Unterteilung von „Festsetzung“ und „städtebaulicher Grund“ in Spalte 3 der nachfolgendenTabelle. Teilweise können die Vorhaben auch auf mehrere Festsetzungen oder städtebaulichenGründe gestützt werden.Städtebauliche Begründung energiebezogener FestsetzungenBei energiebezogenen Festsetzungen wie z. B. einer Solarpflicht ist es ratsam, die Festsetzungenüber den Klimaschutz hinaus auf mehrere städtebauliche Gründe zu stützen. Neben derErwähnung des Oberziels der Bauleitplanung (nachhaltige städtebaulichen Entwicklung, § 1Abs. 5 S. 1 BauGB) und neben dem Belang des globalen Klimaschutzes (§§ 1 Abs. 5 S. 2,Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a, 1a Abs. 5 BauGB) sollten zur städtebaulichen Rechtfertigung derSolarfestsetzung mindestens Ausführungen zum Belang der Nutzung erneuerbarer Energienoder (je nach Art der Festsetzung) zum Belang der Energieeffizienz (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. fBauGB) und aus Gründen der Rechtssicherheit zu einem weiteren Belang vorgelegt werden, z. B.zu einer von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Planung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11BauGB), die z.B. in einem Klimaschutz- und Energiekonzept der Gemeinde dargelegt worden istbzw. zu den Belangen der lokalen Wertschöpfung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchst. a BauGB) bei einemFokus auf die kommunale Wirtschaftsförderung für den Bereich der erneuerbaren Energien.Zum Ganzen siehe Longo, in: Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen/NiedersächsischesMinisterium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (Hrsg.), Photovoltaik in der kommunalenBauleitplanung: Muster-Festsetzung von Photovoltaik-Anlagen in Bebauungsplänen, Hannover 2020, S. 3-8;https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2021-03-04_MusterSolarpflichtBebauungsplaene.pdf?m=1674109360&.Die beigefügte Tabelle nimmt nur zu der abstrakten Zulässigkeit der Festsetzung Stellung. Beikonkreten Festsetzungen in Bebauungsplänen müssen in jedem Einzelfall weitere rechtlicheZulässigkeitsvoraussetzungen geprüft werden. Wesentlich für Festsetzungen ist ihreAbstimmung auf die örtlichen Verhältnisse des jeweiligen Plangebiets; eine schablonenhafteVerwendung von Muster-Festsetzungen ist ausgeschlossen.
Zu den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen zählt etwa derGrundsatz derVerhältnismäßigkeit. .Bei Festsetzungen handelt es sich um Eingriffe in die Eigentumsfreiheit derGrundstückseigentümer und deren Baufreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG). Danach müssenFestsetzungen für die Grundstückseigentümer zumutbar sein. Zumutbarkeit liegt in der Regel vor,wenn das im Bebauungsplan ermöglichte Vorhaben auch bei Umsetzung der Festsetzung(en) inwirtschaftlicher Hinsicht durchführbar ist. Darüber hinaus müssen abstrakte Muster fürFestsetzungen in jedem Bauleitplanverfahren daraufhin überprüft werden, ob sie mit den örtlichenVerhältnissen im Einklang sind.
Bebauungspläne sind Satzungen und damit Gesetze im materiellen Sinne (vgl. § 10 Abs. 1BauGB). Somit unterliegen sie auch dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot. AuchFestsetzungen eines Bebauungsplans (§ 9 Abs. 1 BauGB) müssen also hinreichend bestimmtformuliert sein.
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II. Festsetzungsgrundlagen und örtliche Bauvorschriften
Rechtsgrundlagen für örtliche Regelungen zur Nachhaltigkeit in Bebauungsplänen finden sichinsbesondere im Bauplanungsrecht (Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB) und imBauordnungsrecht (örtliche Bauvorschriften nach Landesrecht, hier: § 88 LBauO RLP). ÖrtlicheBauvorschriften können als Festsetzungen in Bebauungspläne aufgenommen werden (§ 88 Abs. 5LBauO RLP). Als Rechtsgrundlagen für solche Festsetzungen nach Landesbauordnungsrechtkommen folgende in Betracht; teilweise überschneiden sich die Regelungsgegenstände mit demFestsetzungskatalog nach § 9 Abs. 1 BauGB:

 § 88 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 LBauO: „die Begrünung baulicher Anlagen sowie die Anpflanzungvon Bäumen und Sträuchern“.Für den gesamten Katalog baugestaltungsrechtlicher Bauvorschriften regelt § 88 Abs. 1S. 2 LBauO: „Örtliche Bauvorschriften, die zur Durchführung baugestalterischer Absichtenerlassen werden, dürfen die Nutzung erneuerbarer Energien nicht ausschließen oderunangemessen beeinträchtigen.“ § 88 Abs. 3 LBauO: Verkehrsbezogene Regelungen über Stellplätze inklusive derenUntersagung und Einschränkung sowie über Abstellplätze für Fahrräder. § 88 Abs. 4 Nr. 3 LBauO: „im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebiets imInteresse des Klimaschutzes bei vor dem 1. Januar 2009 errichteten Gebäuden anteiligerneuerbare Energien zu nutzen sind.“
Auftragsgemäß werden in der unter B. folgenden Tabelle nur die Festsetzungen nach Städtebaurecht und nicht die örtlichen Bauvorschriften behandelt.

III. Vorgehensweise bei der folgenden Betrachtung angedachter Festsetzungen
Die vom Projekt aufgeworfenen Festsetzungen und städtebaulichen Begründungen in Bebauungsplänen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung werden allein auf Plausibilität geprüft. Die Tabelle enthält keine abschließend geprüften Muster-Festsetzungen und Muster-Begründungen, sondern – wie mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz verabredet – eine erste rechtliche Plausibilitätsprüfung, ob bestimmte Gegenstände (z.B. PV-Pflicht auf Wohngebäuden) grundsätzlich im Bebauungsplan festgesetzt werden dürfen.
Die aufwändige Erarbeitung und rechtliche Überprüfung von Muster-Festsetzungen und Muster-Begründungen ist einer vertieften städtebaurechtlichen Grundsatzprüfung, einer Prüfung im Rahmen eines konkreten Bebauungsplanverfahren oder eines städtebaulichen Grundsatzbeschlusses vorbehalten.
Erste Anleihen für eine Formulierung von Festsetzungen und städtebaulichen Begründungen für eine Solarpflicht im Bebauungsplan kann folgenden Veröffentlichungen entnommen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse in den vergangenen Jahren geändert haben und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfallen (man bedenke nur das neue Landessolargesetz Rheinland-Pfalz und die Änderungen der Bundesgesetzgebung im Zuge der Energiekrise 2022). Die in den folgenden Veröffentlichungen aufgeführten Muster-Festsetzungen und Muster-Begründungen müssen daher überprüft im Hinblick auf die derzeitigen Verhältnisse aktualisiert werden:

 Longo, in: Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen/Niedersächsisches Ministerium fürUmwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (Hrsg.), Photovoltaik in der kommunalen Bauleitplanung: Muster-Festsetzung von Photovoltaik-Anlagen in Bebauungsplänen, Hannover 2020;https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2021-03-04_MusterSolarpflichtBebauungsplaene.pdf?m=1674109360&. Longo/Stryi-Hipp, Erneuerbare Energien in der Bauleitplanung – Solarpflicht auf Dächern durchFestsetzung im Bebauungsplan, KommunalPraxis spezial 2021, S. 131 ff.
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B. Betrachtung angedachter Festsetzungen zur Nachhaltigkeit in Bebauungsplänen

AngedachteFestsetzungen Festsetzungsgrundlagen nach§ 9 BauGB und städtebaulicheGründe
Rechtliche Anmerkungen

1 Art und Maß derbaulichenNutzung (GFZund GRZ),Vermeidung Vor-undRücksprünge,Dachneigungzwischen 5 und30°, Dachform,Höhe derbaulichenAnlagen,natürlicheBelichtung

Festsetzungsgrundlagen:Maß der baulichen Nutzung (§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Städtebauliche Gründe:die sparsame und effizienteNutzung von Energie (§ 1 Abs. 6Nr. 7 Buchst. f Var. 2 BauGB)

Vermeidung Vor- und Rücksprünge(keine Festsetzungsgrundlagen nach§ 9 Abs. 1 BauGB bekannt; ggf.Regelung in Baugestaltungssatzungnach § 88 Landesbauordnung RLP –LbauO – siehe den Hinweis inAllgemeine Einführung A.II.)
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2 Stellung derGebäude,Hauptfassade +/-30° Süd-Richtung, hoheGebäude imNorden desGebietes,Berücksichtigungder Topografie,

Festsetzungsgrundlagen:die Stellung der baulichenAnlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2BauGB)
Art und Maß der baulichenNutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1BauGB)
Städtebauliche Gründe:Nachhaltige städtebaulicheEntwicklung (§ 1 Abs. 5 S. 1BauGB)
die Nutzung erneuerbarerEnergien sowie die sparsameund effiziente Nutzung vonEnergie (§ 1 Abs. 5 Nr. 7Buchst. f BauGB)
ggf. von der Gemeindebeschlossene städtebaulichesEntwicklungskonzept odersonstige von der Gemeindebeschlossene städtebaulichePlanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11BauGB), z.B. örtliches Energie-bzw. Klimaschutzkonzept
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3 a)Dachbegrünungb) KombinationvonDachbegrünungund PVc) PflanzungAbstand derBäume vomGebäude nachWuchshöhe

Festsetzungsgrundlagen:a) Dachbegrünung: für Teilebaulicher Anlagen mit Ausnahmeder für landwirtschaftlicheNutzungen oder Waldfestgesetzten Flächen dasAnpflanzen von Bäumen,Sträuchern und sonstigenBepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25Buchst. a BauGB)
b) Kombination Dachbegrünungund PV:(zur PV-Pflicht siehe Ziffer 7 indieser Tabelle)
c) Pflanzenabstand zuGebäuden und Wuchshöhe:siehe unter a) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25Buchst. a BauGB)
Städtebauliche Gründe:Belange des Umweltschutzes,die Auswirkungen auf Tiere,Pflanzen, Fläche, Boden,Wasser, Luft, Klima und dasWirkungsgefüge zwischen ihnensowie die Landschaft und diebiologische Vielfalt, (§ 1 Abs. 6Nr. 7 Buchst. a BauGB)
Belange desHochwasserschutzes und derHochwasservorsorge (§ 1 Abs. 6Nr. 7 Buchst. a BauGB)
Darstellungen von sonstigenPlänen, insbesondere des …Wasserrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7Buchst. g BauGB)
Ausreichende Versorgung mitGrünflächen (§ 1 Abs. 6 Nr. 14BauGB)
ggf. von der Gemeindebeschlossenes städtebaulichesEntwicklungskonzept bzw.sonstige städtebauliche Planung(§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB)
(zur PV-Pflicht siehe Ziffer 7 indieser Tabelle)

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. b BauGB istin den Fällen nicht einschlägig, indenen neu Anpflanzungen bzw.Begrünungen vorzunehmen sind;hierfür gilt § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. aBauGB. Diese Norm bezieht sichlediglich auf den Erhalt von bereitsbestehender Bepflanzung(EZBK/Söfker, 147. EL August 2022,BauGB § 9 Rn. 222).
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4 Nutzungsmischung, Art der baulichen Nutzung (§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB); Auswahlund Mischung vonBaugebietstypen nach §§ 1 ff.Baunutzungsverordnung(BauNVO)
5 Festsetzung vonGebäudeenergiestandards(Energie-Plus-Gebäude oderNull-Energie-Gebäude)

Festsetzungsgrundlagen:die zum Schutz vor solchenEinwirkungen oder zurVermeidung oder Minderungsolcher Einwirkungen zutreffenden baulichen undsonstigen technischenVorkehrungen, einschließlich vonMaßnahmen zum Schutz vorschädlichen Umwelteinwirkungendurch Geräusche, wobei dieVorgaben desImmissionsschutzrechtsunberührt bleiben (§ 9 Abs. 1Nr. 24 Var. 4a BauGB).
Städtebauliche Gründe:die sparsame und effizienteNutzung von Energie (§ 1 Abs. 6Nr. 7 Buchst. f Var. 2 BauGB)
ggf. von der Gemeindebeschlossene städtebaulichesEntwicklungskonzept odersonstige von der Gemeindebeschlossene städtebaulichePlanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11BauGB), z.B. örtliches Energie-bzw. Klimaschutzkonzept.

Es ist juristisch umstritten, ob ausGründen der Energieeinsparungerstens eigeneGebäudeenergiestandards alsFestsetzung in den Bebauungsplanaufgenommen werden dürfen, undzweitens ob dasGebäudeenergiegesetz des Bundes(GEG) nicht diesbezüglich eineabschließende Regelung trifft.
Falls die kommunale Absicht besteht,höhere Gebäudeenergiestandards alsnach GEG festzulegen, ist deshalb zuempfehlen, auf diesem Feld z.B. zurDurchsetzung eines höheren KfW-Standards vertragliche Instrumente wiestädtebauliche Verträge nach § 11Abs. 2 S. 2 Nr. 5 BauGB einzusetzen(„entsprechend den mit denstädtebaulichen Planungen undMaßnahmen verfolgten Zielen undZwecken die Anforderungen an dieenergetische Qualität von Gebäuden“).
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6 Verbot derVerwendung vonfossilenBrennstoffen

Festsetzungsgrundlagen:Gebiete, in denen zum Schutzvor schädlichenUmwelteinwirkungen im Sinnedes Bundes-Immissionsschutzgesetzesbestimmte luftverunreinigendeStoffe nicht oder nur beschränktverwendet werden dürfen (§ 9Abs. 1 Nr. 23 Buchst. a BauGB)
Städtebauliche Gründe:Nutzung erneuerbarer Energien(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f. Var. 1BauGB)
ggf. von der Gemeindebeschlossene städtebaulichesEntwicklungskonzept odersonstige von der Gemeindebeschlossene städtebaulichePlanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11BauGB), z.B. örtliches Energie-bzw. Klimaschutzkonzept.

Aus dem Wortlaut „bestimmt“ ergibt sich hier, dass die verbotenen Stoffe in der Festsetzung hinreichend bestimmt sein müssen. Ein allgemeines Verbot, ist nicht zulässig (EZBK/Söfker, 147. EL August 2022, BauGB § 9 Rn. 189)
Ziel muss es hier sein, vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionschutzgesetzes zu schützen. Ein Verbot bestimmter Anlagen ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. a BauGB nicht möglich. Vielmehr muss die Verwendungsbeschränkung oder das Verwendungsverbot stoffbezogen erfolgen (z.B. Ausschluss von Heizöl oder Erdgas als Brennstoff).§ 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. a BauGB ermächtigt jedenfalls nicht zu einer anlagenbezogenen Festsetzung einer Obergrenze von Treibhausgasemissionen (BVerwG, Urt. v. 14.9.2017 − 4 CN 6.16 EnWZ 2018, 84 Rn. 12 ff., beck-online).). Festsetzungen dürfen – anders als bei der Festsetzungsmöglichkeit zur Solarpflicht (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. b BauGB) – nicht aus energiebezogenen Gründen (siehe dazu Ziffer 7 in dieser Tabelle) erlassen werden. Es muss immer um den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gehen. Dabei ist umstritten, ob den Klimawandel verursachende Treibhausgase schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG bedeuten. Diese Rechtsfrage stellt sich z.B. bei fossilen Brennstoffen, die nur zu geringfügigen Beeinträchtigungen der Luftqualität führen, wie dies z.B. bei Erdgas der Fall ist.Hierzu liegt keine einschlägige ober-oder höchstrichterliche Rechtsprechung vor. Vorreiterkommunen können rechtlich gangbare Wege in der Praxis der Bauleitplanung dennoch ausprobieren (hier mit einem Vorschlag zur Vorgehensweise in der Bauleitplanung: Reidt, Muster-Festsetzungen für ein Verbot fossiler Brennstoffe in Bebauungsplänen, Hannover 2021;https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/Faktenp apiereLeitfaeden/2022-01-05_Musterfestsetzung_Verbot-fossile-Brennstoffe.pdf.

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2022-01-05_Musterfestsetzung_Verbot-fossile-Brennstoffe.pdf
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2022-01-05_Musterfestsetzung_Verbot-fossile-Brennstoffe.pdf
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2022-01-05_Musterfestsetzung_Verbot-fossile-Brennstoffe.pdf
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2022-01-05_Musterfestsetzung_Verbot-fossile-Brennstoffe.pdf
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2022-01-05_Musterfestsetzung_Verbot-fossile-Brennstoffe.pdf
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7 TechnischeMaßnahmen fürWärme, Kälteund Strom ausErneuerbarenEnergien, z. B.PV- oderSolarpflicht

Festsetzungsgrundlagen:Gebiete, in denen bei derErrichtung von Gebäuden oderbestimmte sonstige baulicheAnlagen bestimmte bauliche undtechnische Maßnahmen für dieErzeugung, Nutzung oderSpeicherung von Strom getroffenwerden müssen (§ 9 Abs. 1Nr. 23 Buchst. b BauGB).
Städtebauliche Gründe:Nutzung erneuerbarer Energien(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. fBauGB); zu weiterenstädtebaulichen Gründen sieheAllgemeine Einführung A.I.(Kasten)

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. b BauGBbezieht sich ausschließlich auf dieNeuerrichtung von Gebäuden undbaulichen Anlagen. Für bereitsbestehende Gebäude/Anlagen oderderen Änderung kann die Norm nichtherangezogen werden.Aus dem Wortlaut „bestimmte“ ist keineEinschränkung zu entnehmen.Vielmehr soll dies verdeutlichen, dassnicht alle baulichen Anlagen dieFestsetzungen betroffen sein müssen(EZBK/Söfker, 147. EL August 2022,BauGB § 9 Rn. 197b.).
Flankierend zur Festsetzungtechnischer Maßnahmen könnenKommunen das vertragliche Instrumentstädtebaulicher Verträge nach § 11Abs. 2 S. 2 Nr. 4 BauGB einsetzen(„entsprechend den mit denstädtebaulichen Planungen undMaßnahmen verfolgten Zielen undZwecken die Errichtung und Nutzungvon Anlagen und Einrichtungen zurdezentralen und zentralen Erzeugung,Verteilung, Nutzung oder Speicherungvon Strom, Wärme oder Kälte auserneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“).
Im Hinblick auf eine Solarpflicht ist zubeachten, dass für gewerblich genutzteGebäude nach dem Landessolargesetz(LSolarG) bereits eine Solarpflichtbesteht. Es ist zu empfehlen, dieseRegelung im Gewerbe in derBauleitplanung anzuerkennen und sichim Hinblick auf Solarpflichten daraufbeschränken, für anders genutzteGebäude (z.B. Wohngebäude oderöffentliche Gebäude) eine Solarpflichtin Bebauungsplänen festzusetzen.Hierzu ist allerdings zunächst eineAuseinandersetzung mit dem LSolarGerforderlich.

8 Versorgungsflächen und -trassenfür Strom,Wärme undKälte ausErneuerbarenEnergien,Versorgungsanlagen

Festsetzungsgrundlagen:die Versorgungsflächen,einschließlich der Flächen fürAnlagen und Einrichtungen zurdezentralen und zentralenErzeugung, Verteilung, Nutzungoder Speicherung von Strom,Wärme oder Kälte auserneuerbaren Energien oderKraft-Wärme-Kopplung (§ 9Abs. 1 Nr. 12 BauGB)
Städtebauliche Gründe:

Sofern die Versorgungsflächen, z.B. fürden Bau einer Geothermieanlage odereines mit Biogas betriebenenBlockheizkraftwerks (BHKW), mit einerNah- bzw. Fernwärmeversorgungkombiniert werden soll, ist daran zudenken, dass zur Erhöhung derAnschlussdichte einkommunalrechtlicher Anschluss- undBenutzungszwang als Satzungfestgelegt werden sollte (§ 26 GemORLP)
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Versorgung, insbesondere mitEnergie und Wasser,einschließlich derVersorgungssicherheit (§ 1Abs. 6 Nr. 8 Buchst. e BauGB)
Nutzung erneuerbarer Energien(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f Var. 1BauGB)
ggf. von der Gemeindebeschlossene städtebaulichesEntwicklungskonzept odersonstige von der Gemeindebeschlossene städtebaulichePlanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11BauGB), z.B. örtliches Energie-bzw. Klimaschutzkonzept.

Derartig umfassendeEnergieplanungen sollte die Kommunemit einem örtlichen Energie- bzw.Klimaschutzkonzept vorbereiten.

9 Festsetzung vonFuß- undRadwegen,Mischverkehrsflächen, Flächenfür Fahrrad-Abstellanlagen,Flächen fürMobilitätsstationen und Car-Sharing; Aufbaueines Mobilitäts-Hubs

Festsetzungsgrundlagen:die Verkehrsflächen sowieVerkehrsflächen besondererZweckbestimmung, wieFußgängerbereiche, Flächen fürdas Parken von Fahrzeugen,Flächen für Ladeinfrastrukturelektrisch betriebenerFahrzeuge, Flächen für dasAbstellen von Fahrrädern sowieden Anschluss anderer Flächenan die Verkehrsflächen; dieFlächen können auch alsöffentliche oder private Flächenfestgesetzt werden (§ 9 Abs. 1Nr. 11)
Städtebauliche Gründe:die Belange des Personen- undGüterverkehrs und der Mobilitätder Bevölkerung, auch imHinblick auf die Entwicklungenbeim Betrieb vonKraftfahrzeugen, etwa derElektromobilität, einschließlichdes öffentlichenPersonennahverkehrs und desnicht motorisierten Verkehrs,unter besondererBerücksichtigung einer aufVermeidung und Verringerungvon Verkehr ausgerichtetenstädtebaulichen Entwicklung
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10 a)Dachbegrünung(mind. 75% derFläche) undFassadenbegrünung;Mind. 50 % derFassadenflächensind dauerhaft zubegrünen, mind.eine Rank- oderKletterpflanzepro 3 mFassadenlänge(Pflanzempfehlungsliste);auchNebenanlagenund Garagensind zu 100%intensiv zubegrünen (nur imAusnahmefall:extensiv miteinerSubstratschichtvon mind. 5 cm).
b) Flächen fürRegenwasserversickerung und -rückhaltung; dasauf denDachflächen undbefestigtenFlächenanfallende, nichtschädlichverunreinigteNiederschlagswasser ist auf denBaugrundstücken zu versickernoder zu nutzen;Erzeugung vonVerdunstungskühle mit Hilfe desRegenwassersundBepflanzung,Anlage offenerWasserflächen.

Festsetzungsgrundlagen:
a) Fassadenbegrünung: für Teilebaulicher Anlagen mit Ausnahmeder für landwirtschaftlicheNutzungen oder Waldfestgesetzten Flächen dasAnpflanzen von Bäumen,Sträuchern und sonstigenBepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25Buchst. a BauGB)
b) Versickerung:die Flächen für die …Abwasserbeseitigung,einschließlich der Rückhaltungund Versickerung vonNiederschlagswasser (§ 9 Abs. 1Nr. 14 BauGB)
die Regelung desWasserabflusses (§ 9 Abs. 1Nr. 16 Buchst. b BauGB)
Auch Regenwassernutzung:die Flächen oder Maßnahmenzum Schutz, zur Pflege und zurEntwicklung von Boden, Naturund Landschaft (§ 9 Abs. 1Nr. 20 BauGB)
c) Freihaltung von Flächen fürnatürliche Versickerung: dieFlächen, die auf einemBaugrundstück für die natürlicheVersickerung von Wasser ausNiederschlägen freigehaltenwerden müssen (§ 9 Abs. 1Nr. 16 Buchst. d BauGB)Städtebauliche Gründe:Belange des Umweltschutzes,die Auswirkungen auf … Boden,Wasser, Luft, Klima und dasWirkungsgefüge zwischen ihnen(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. aBauGB)
Belange desHochwasserschutzes und derHochwasservorsorge (§ 1 Abs. 6Nr. 7 Buchst. a BauGB)
Darstellungen von sonstigenPlänen, insbesondere des …Wasserrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7Buchst. g BauGB)

a) Aufgrund der Sperrwirkung des § 9Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a BauGB könnenauf landwirtschaftlich oderforstwirtschaftlich genutzten Flächenkeine landschaftspflegerischenMaßnahmen festgesetzt werden(BVerwG, Urteil 25. Juni 2014 – 4 CN4/13 –, BVerwGE 150, 101-108)
b) Die Nr. 14 dient der Festsetzung vonRückhaltebecken als bauliche Anlagen,die den Zweck der Rückhaltung undauch der Versickerung dienen können.Diese baulichen Anlagen könnenaußerhalb oder innerhalb desPlangebiets festgesetzt werden.Von § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB ist dieFestsetzung derRegenwasserrückführung zumAuffangen von Niederschlagswasserund zur Verwendung des gesammeltenNiederschlagswassers zurGartenbewässerung oder im Haushaltnicht gedeckt (BVerwG Urt. v.30.8.2001 – 4 CN 9.00). Nach derobergerichtlichen Rechtsprechungergibt sich keine zweifelsfreieRechtssicherheit zur Festsetzung vonZisternen als Zwischenspeicher desNiederschlagswassers zurErmöglichung derBrauchwassernutzung auf derGrundlage von Nr. 16. Etwa nach demVGH München (Urt. v. 7.8.2006 – 1 N03.3427, BayVBl. 2007, 655) ist eineFestsetzung zur Rückführung desRegenwassers in den örtlichenWasserkreislauf, zum Sammeln desüberschüssigen Niederschlagswassersund zu dessen Versickerung nicht vonNr. 16 gedeckt, wird aber alsMaßnahme zum Schutz von Boden undNatur nach Nr. 20 für möglich gehalten(EZBK/Söfker, 147. EL August 2022,BauGB § 9 Rn. 119-119a).Die Regenwassernutzung selbst kannnicht generell vorgeschrieben werden.Um Mittel und Wege auf der Grundlagedes geltenden Rechts (u.a. auchstädtebauliche Verträge) auszuloten, isteine vertiefte rechtliche Betrachtungerforderlich, die im vorliegendenRahmen nicht geleistet werden kann.
Anerkannt ist die Festsetzung vonVersickerungsmulden, als dezentralesSystem privater Versickerungsmuldenund Grünflächen, nach Nr. 16, zumeistkombiniert mit Festsetzungen nachNr. 15, 16 und 20 (EZBK/Söfker, 147.EL August 2022, BauGB § 9 Rn. 119-119a)
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c) Auf denprivatenGrundstückenwird einenaturnahe,extensiveGrünfläche mitderZweckbestimmung „VersickerungvonNiederschlagswasser“ festgesetzt.Die Fläche von20 % desBaugrundstückes ist von derBebauungfreizuhalten undmit einerständigenVegetationsdecke in Form einerExtensivwiese zuversehen.
d) Auf Pkw-Stellplätzen,Zufahrten,Wegen undsonstigenGrundstücksfreiflächen ist dieVerwendungversickerungsfähiger Materialien(z.B.Schotterrasen)mit einemAbflussbeiwertvon höchstens0,3 zulässig.

Ausreichende Versorgung mitGrünflächen (§ 1 Abs. 6 Nr. 14BauGB)
ggf. von der Gemeindebeschlossenes städtebaulichesEntwicklungskonzept bzw.sonstige städtebauliche Planung(§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB)

c) Zu § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB: EineVersickerungsmöglichkeit ist auchaußerhalb des Baugebiets möglich.Anerkannt sind auch privateVersickerungsmulden in Form vonGrünflächen (EZBK/Söfker, 147. ELAugust 2022, BauGB § 9 Rn. 119a).
Zu § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. b BauGB:Bei der Festsetzungsgrundlage geht esum die Freihaltung bestimmter natürlichvorhandener Bereiche im Plangebiet,die sich zur Versickerung eignenmüssen.Die natürliche Versickerung desWassers muss dazu geeignet sein,Schäden durch Hochwasser undStarkregen zu verhindern. Ferner mussauch der Boden dazu geeignet sein,Regenwasser entsprechendaufnehmen zu können. Hiervon kannim Grundsatz jedoch ausgegangenwerden (EZBK/Söfker, 147. EL August2022, BauGB, § 9 Rn. 139e).Die konkrete Festsetzung kann nacheingehender Prüfung möglicherweiseauf eine Kombination folgenderFestsetzungsgrundlagen getroffenwerden: Nr. 14, 16 Buchst. b, Nr. 25Buchst. a und b sowie Nr. 20.
d) Eine versickerungsfähigeBodenbefestigung (z.B. Schotterrasen)darf auf der Grundlage der Nr. 16Buchst. d nicht vorgeschrieben werden.Denn es besteht hiernach keineFestsetzungsgrundlage für bestimmtebauliche oder technische Maßnahmen,die auf den freizuhaltenden Flächenzum Hochwasserschutz umzusetzensind (EZBK/Söfker, 147. EL August2022, BauGB § 9 Rn. 139e).
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e) Unabhängig davon, dass in dervorliegenden Prüfung keineabschließende Rechtsprüfungmöglicher Festsetzungen und keineVorschläge für Musterfestsetzungengemacht wird, ist am Beispiel derFormulierung „100% intensiveBegrünung“ oder„Fassadenbegrünung“ besondersdarauf hinzuweisen, dass eine solcheFestsetzung leicht unbestimmt unddamit unzulässig sein kann; einenähere Bezeichnung ist erforderlich,ohne gleichzeitig den Spielraum derPlanbetroffenen zu sehreinzuschränken. Insgesamt ist beidiesen weitreichendenBegrünungsgeboten dieVerhältnismäßigkeit (Zumutbarkeit)besonders zu beachten.Im Übrigen ist es zweckmäßig, alsGrundlage für wasserbezogeneFestsetzungen eine städtebaulichePlanung für den örtlichenWasserhaushalt im Sinne von § 1Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu erarbeiten, umdie Erforderlichkeit einzelnerFestsetzungen rechtfertigen zu können.

11 Ausschluss derAnsiedlung vonverkehrsintensiven undimmissionsträchtigen Betriebensowie vonUnternehmen,die imÜberschwemmungsfall negativeAuswirkungenauf Gewässer /Kanalisationhaben können

--- Ein Ausschluss solcher Betriebe istdurch die Mittel der Bauleitplanungnicht zureichend steuerbar, wenn einIndustriegebiet (GI) als Art derbaulichen Nutzung festgesetzt wird undsich dieses im Einklang mit denFestlegungen der Raumordnung(Landes- und Regionalplanung) undder Flächennutzungsplanung befindet.Die genannten Belange sind imRahmen der Abwägung nach § 1Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.
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Einzelne dieser Fragen werden inerforderlichen Genehmigungsverfahrenfür die einzelnen Bauvorhabenabgehandelt (z.B. derHochwasserschutz nach Wasserrecht).Eine vertiefte Betrachtung derGenehmigungsfähigkeit bestimmterBauvorhaben ist nicht Gegenstanddieser Prüfung. Allgemein kann jedochgesagt werden, dass einimmissionsträchtiger Betrieb in einemGI nicht zu verhindern ist, wenn einRechtsanspruch auf Genehmigung z.B.nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)besteht.
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12 . PKW-Stellplätze sindmit einerGrünfläche vonmind. 60 cmnaturnah zuumgrünen. Pro 4Stellplätze ist einheimischerBaum mit einerMindesthöhe von2,50 m zupflanzen unddauerhaft zuerhalten.

Festsetzungsgrundlagen:für Teile baulicher Anlagen mitAusnahme der fürlandwirtschaftliche Nutzungenoder Wald festgesetzten Flächendas Anpflanzen von Bäumen,Sträuchern und sonstigenBepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25Buchst. a BauGB)
Städtebauliche Gründe:umweltbezogene Auswirkungenauf den Menschen und seineGesundheit sowie dieBevölkerung insgesamt (§ 1Abs. 6 Nr. 7c BauGB)
Belange desHochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6Nr. 12 BauGB).

(Von einer Erstpflanzungspflicht istauch eine Nachpflanzungpflicht erfasst(BVerwG Urt. v. 8.10.2014 – 4 C 30.13)
Der Begriff „heimische Bäume“ musskonkreter gefasst werden. ZurKonkretisierung empfiehlt sich einePflanzliste im Anhang des B-Plans. Esempfiehlt sich zusätzlich den Begriff„heimisch“ nicht zu eng zu fassen, daauch heimische Baumarten in Zukunftunter den veränderten klimatischenBedingungen leiden werden. Hierempfiehlt sich die folgendeFormulierung: „heimische und an dieklimatischen Veränderungenangepasste Baumarten“.
Die Festsetzung sollte möglicheKonflikte mit der Solarenergienutzungproaktiv lösen, indem Bäume soangeordnet werden können, dass siePV-Anlagen bzw. PV-Stellplatzüberdachungen nicht oder nurgeringfügig beschatten.
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13 Dachdeckungenaus Zink, Blei,Kuper undanderenMaterialien, beidenen durchAuswaschungenSchadstoffe inden Untergrundgelangenkönnen, sindunzulässig. DasAnbringen vonAnlagen zurNutzung derSonnenenergieist zulässig.

--- Für eine derartige Regelung gibt eskeine Festsetzungsgrundlage nach § 9BauGB.

14 Einfriedungensind nur alsHecken oder inKombination mitoffenen,durchlässigenZäunen zulässig,im hinterenGrundstücksteiljeweils als freiwachsendeHeckeheimischerWildsträucher,im seitlich wievorderen Bereichals heimischeSchnitthecke

Festsetzungsgrundlagen:für Teile baulicher Anlagen mitAusnahme der fürlandwirtschaftliche Nutzungenoder Wald festgesetzten Flächendas Anpflanzen von Bäumen,Sträuchern und sonstigenBepflanzungen (§ 9 Abs. 1Nr. 25a BauGB)
Städtebauliche Gründe:§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB

Für eine hinreichende Bestimmtheit derFestsetzung sollte der Anhang des B-Plans eine Pflanzliste enthalten, die„heimische Sträucher undHecken“ konkretisiert.
Ferner muss die Durchlässigkeit derZäune konkretisiert werden. Hierbeikann etwa auf den Leitfaden desLandes Baden-Württemberg fürFreiflächensolaranlagenzurückgegriffen werden: Um eineDurchlässigkeit von Niederwild,Kleinsäugern und Laufvögeln zugewährleisten, ein Mindestabstandzwischen Zaun und Boden von 15-20cm empfohlen. Diese Empfehlung giltjedoch nur für Metallzäune. EineDifferenzierung der Zaunarten wäreauch hier sinnvoll, da der„Jägerzaun“ eine Durchlässigkeit auchohne Mindestabstand zum Bodengewährt. Andere Holzzaunmodellejedoch wiederum nicht.
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15 In Gewerbe- undIndustriegebietendürfenausschließlichdie betrieblichnotwendigen,befestigtenGrundstücksfreiflächen beleuchtetwerden. Dabeisind keine nachaußen in dieLandschaftstrahlendenLichtstände zuverwenden.Außerhalb vongeschl.Gebäuden sindausschließlichLampen miteinem engenSpektralbereich,der nicht unter400nm liegt. Ummöglichst wenigInsektenanzuziehen,eignen sich zurStraßenbeleuchtung daher vorallem LED-Lampen undNatriumdampf-Niederdrucklampen. Die Lampensind möglichstniedriganzubringen,damit Insektennicht weiträumigangelocktwerden.

Festsetzungsgrundlage:Vorkehrungen zum Schutz vorschädlichen Umwelteinwirkungenund sonstigen Gefahren imSinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowiedie zum Schutz vor solchenEinwirkungen oder zurVermeidung oder Minderungsolcher Einwirkungen zutreffenden baulichen undsonstigen technischenVorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24BauGB)
Städtebauliche Gründe:die Vermeidung von Emissionen(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. eBauGB)
die Darstellungen von …sonstigen Plänen, insbesonderedes … Immissionsschutzrechts(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. gBauGB)

Eine derartige Regelung zurVermeidung / Minderung vonLichtemissionen ist erheblichenrechtlichen Risiken ausgesetzt undsollte detailgenau rechtlich überprüftwerden. Ob die genannteFestsetzungsgrundlage tatsächlichrechtlich trägt, kann im Rahmen dieserArbeit nicht abschließend beurteiltwerden.

16 Werbeanlagensind nur direktam Gebäudezulässig. Siesind an derGebäudefassadein dieFassadengestaltung zuintegrieren und

--- Regelungsgrundlage nach § 88Landesbauordnung RLP – LBauO –siehe den Hinweis in AllgemeineEinführung A.II.)

https://www.buzer.de/BImSchG.htm
https://www.buzer.de/BImSchG.htm
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haben sichGröße, Form undFarbeunterzuordnen.Auf denDachflächen sindAnlagen für dieAußenwerbungnicht zulässig
17 UnbebauteGrundstückesind bis zurNutzung mitGründüngung zuversehen

--- Sofern das Ziel ist, die Grünfläche alsbepflanzte Fläche zu erhalten, wäre essinnvoller, hier festzusetzen, dass dievorhandene Begrünung erhaltenbleiben muss. Die Festsetzung könnteso über § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. bBauGB erfolgen. StädtebaulicheGründe können hier die Belange desUmweltschutzes/Klimas sein (§ 1Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB).
Eine Festsetzungsgrundlage zu einerEinsatzpflicht von Gründünger istschwer zu begründen, ggf. kommt § 9Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Betracht, wasrechtlich näher zu prüfen wäre.

Dr. Fabio LongoRechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht Karpenstein Longo Nübel Rechtsanwälte Partnerschaft mbB E-Mail: longo@kln-anwaelte.de

mailto:longo@kln-anwaelte.de
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6.4 Links

Broschüre: Untersuchung der Potentiale für die 
Nutzung von Regenwasser zur Verdunstungs-
kühlung in Städten 

Datenbank: Ökobaudat

Broschüre: Nachhaltiges Bauen für Gewerbe-
triebe in Nalbach

Webseite: KlimaList Events

GE Motzener Straße

Broschüre: Nachhaltiges Bauen

Fördermittelkompass der Energieagentur 
Rheinland-Pfalz

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/untersuchung-der-potentiale-fuer-die-nutzung-von
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/untersuchung-der-potentiale-fuer-die-nutzung-von
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/untersuchung-der-potentiale-fuer-die-nutzung-von
https://www.oekobaudat.de/
https://www.nalbach.de/fileadmin/gemeinde-nalbach/Bilder_Umwelt/Nachhaltiges_Bauen_fuer_Gewerbetriebe_in_Nalbach__Online_.pdf
https://www.nalbach.de/fileadmin/gemeinde-nalbach/Bilder_Umwelt/Nachhaltiges_Bauen_fuer_Gewerbetriebe_in_Nalbach__Online_.pdf
https://klimalist-markt.de/events
https://www.motzener-strasse.de/aktivitaeten/klimaschutz-nemo/
https://www.neuss.de/wirtschaft/investorenleitfaden-nachhaltiges-bauen.pdf
https://www.energieagentur.rlp.de/foerderkompass/
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Impressum

Wir weisen darauf hin, dass wir für die bereit-
gestellten Dateien keine Haftung übernehmen. 
Dies gilt insbesondere für die Aktualität, Rich-
tigkeit und die Vollständigkeit der Dateien.

Kurzvorstellung

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt 
als kompetenter Dienstleister Kommunen und 
ihre Bürger in Rheinland-Pfalz bei der Umset-
zung ihrer Aktivitäten zur Energiewende und 
zum Klimaschutz. Sie vermittelt Wissen, mode-
riert Prozesse, initiiert und begleitet Projekte, 
gibt Impulse und motiviert in den Bereichen 
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 
Energiesparen. Mitarbeiter in den Regionalbü-
ros stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Ver-
fügung und unterstützen bei der Durchführung 
regionaler Projekte. Damit trägt die Landese-
nergieagentur dazu bei, die Klimaschutzziele 
des Landes, des Bundes und der Europäischen 
Union zu erreichen. Die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz GmbH wurde als Einrichtung des 
Landes gegründet. Sie informiert unabhängig 
sowie produkt- und anbieterneutral.
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